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Angefangen hat alles 6 pri 158 diesem Jag tagte das Ordens-
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Disputation 1e artın Luther, dessen Thesen ber den se1it eın
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einıge mehr. uCcCer hat hinterher eınen euphorischen Bericht ber die DIS-
putatıon gegeben“ der übrigens zeıgt, s1e Luther in der 4C al
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ZWISCHEN FESTIGKEIT UND V E R S T Ä N D IG U N G 1

Johannes Brenz als Bekenner und Ökumeniker 

Von Hans Christian Brandy

Angefangen hat alles am 26. April 1518. An diesem Tag tagte das Ordens- 
kapitel der Augustinereremiten in Heidelberg2. Die übliche öffentliche 
Disputation hielt Martin Luther, dessen Thesen über den Ablaß seit ein 
paar Monaten in aller Munde waren. Er legte eine Fundamentalkritik der 
überkommenen Theologie vor: An die Stelle der Theologie der Ehre stell- 
te er die theologia crucis. Zu ihr gehört auch, daß der Mensch seine Ge- 
rechtigkeit nicht von sich aus bei Gott erwirken kann. ״Nicht der ist ge- 
recht, der viel wirkt, sondern der, der ohne Werk viel an Christus glaubt.3״ 
Dieses Generalthema der Reformation führte Luther theologisch und phi- 
losophisch aus. Bei dieser Disputation waren neben den Heidelberger Pro- 
fessoren, die mit der Sache nicht viel anfangen konnten, auch einige Stu- 
denten anwesend, darunter der 19jährige Johannes Brenz, weiter Martin 
Bucer, Martin Fecht, später Reformator in Ulm, Eberhard Schnepf und 
einige mehr. Bucer hat hinterher einen euphorischen Bericht über die Dis- 
putation gegeben4 -  der übrigens zeigt, daß sie Luther in der Sache gar 
nicht richtig verstanden hatten. Entscheidend war, daß sie vom Feuer, 
vom Geist dieser Theologie gepackt wurden. Ein unglaubliches Ereignis 
eigentlich: Da wird bei einer Disputation gleich eine ganze Hand voll 
höchstbegabter Studenten für die Reformation gewonnen; diese setzen sie 
eigenständig, aber doch deutlich an Luther orientiert, in Süddeutschland 
um. Unter ihnen ragt Johannes Brenz heraus. Am 24. Juni gedachten wir 
seines Geburtstages vor 500 Jahren5.

1 Gekürzte Fassung eines Vortrages im Hospitalhof Stuttgart am 15. März 1999.
2 Vgl. K.-H. zur Mühlen, Die Heidelberger Disputation Martin Luthers vom 26. 

April 1518. Programm und Wirkung, in: Semper Apertus. Sechshundert Jahre 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986, Bd.I, hg. v. W. Doerr u.a., 
1985,188-212; H. Scheible, Die Universität Heidelberg und Luthers Disputation, 
ZGO 131 (1983), 309-329·

3 WA 1,354,35f.
4 WA 9, 160-169.
5 Neuere biographische Literatur: Johannes Brenz 1499-15 70. Prediger-Reforma- 

tor-Politiker, Begleitbuch zur Ausstellung im Hällisch-Fränkischen Museum 
Schwäbisch Hall und im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart, hg. v. I.
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Diıe Reformation In Schwaäbisch all

Seit der egegnung mıiıt Luther hat Brenz zeıt SE1INES Lebens 11 (,‚egensatz
ZUX römischen Kirche gestanden. 1522 wurde eT als Prediger ın die Tre1iE
Reichssta Schwäbisch Hall berufen, er hıs 1548 1€e| Hıer hat CT

bald 1 Sinne des evangelischen Glaubens gepredigt und der Durchset-
ZUNE der Retormation gearbeitet.
on ın se1linNner äaltesten erhaltenen re‘ griff er den aps dl  Tı indem

CT ihn als irdischen (‚oOtt rstellt, der ın ahrheit der Antichrist ıst und
sıch eigene Gebote erlassen hat „Man sol] tasten, feyren, beichten,Die Reformation in Schwäbisch Hall  Seit der Begegnung mit Luther hat Brenz zeit seines Lebens im Gegensatz  zur römischen Kirche gestanden. 1522 wurde er als Prediger in die Freie  Reichsstadt Schwäbisch Hall berufen, wo er bis 1548 blieb. Hier hat er  bald im Sinne des evangelischen Glaubens gepredigt und an der Durchset-  zung der Reformation gearbeitet.  Schon in seiner ältesten erhaltenen Predigt griff er den Papst an, indem  er ihn als irdischen Gott darstellt, der in Wahrheit der Antichrist ist und  sich eigene Gebote erlassen hat: „Man soll — fasten, feyren, beichten, ...  opffer bringen, wallen, stiften, singen, meß halten ... etc.“ Die Hölle die-  ses Gottes ist das Fegefeuer, der Himmel ist nicht zugelassen für Ehemann  und Ehefrau, sondern nur für Mönche, Nonnen, Pfaffen, Bischöfe, wenig  Witwen, viele Jungfrauen®. Eine frühe kontroverstheologische Satire!  Am 25. Juli 1523 fand aus Anlaß des Jakobifestes ein großer Jahrmarkt in  Hall statt, zu dem viele Besucher von außerhalb kamen. Diesen Markt hat  Brenz genutzt, um eine kräftige Predigt gegen die Heiligenverehrung zu  halten: wohl könne man Heilige als Vorbilder ansehen, aber nicht wegen  ihrer Wunder, „sunder das sie durch das hoch starck Vertrawen und Glau-  ben in das lebendige Wort und Verhaissung Gottes gespyst und erhalten  worden seind“. Heilige als Vorbilder im Glauben. Aber „der yitzig Haili-  gendienst gar enlich ist der Abgotterey“. Man macht aus St. Wendel einen  Sauhirten, „Sant Sebastian muß Pestilentz verjagen, Valentinus hat auch  kai Ru“. Das ist ein Mißbrauch, „als wolt wir durch der Hailigen Gwalt  von uns werffen das crütz, von Gött auffgelegt, welches doch die Hailigen  alzait begeren“. Man merkt deutlich die theologia crucis, den Nachhall  von Luthers Heidelberger Disputation. Es geht um den Glauben, daß Chri-  stus gerade da, wo wir leiden, bei uns ist; nicht darum, durch wundertäti-  ge Heilige vom Leiden frei zu werden. Das wäre „der alt Glaub, den unse-  re Vorfarn, so Heiden gewesen, glaubt haben“. Ich stelle mir das in der  vollen Kirche zum Jahrmarkt vor. Brenz weiß: Da „schreit der Hauff: Soll  man ... die Heylgen nit eren?“ und hält dem entgegen: Ich weiß nichts un-  Fehle, 1999 (zit.: Johannes Brenz 1499-1570); M. H. Jung, Brenz, Johannes, RGG*  I, 1751; M. Brecht, Brenz Johannes (1499-1570), TRE 7, 170-181; ders., Johannes  Brenz, in: Gestalten der Kirchengeschichte, hg. v. M: Greschat, Bd. 6, Reformati-  onszeit II, 103-117; H.-M. Maurer/K. Ulshöfer, Johannes Brenz und die Reforma-  tion in Württemberg. .. Forschungen aus Württembergisch Franken 9, 0.J. [1974].  J. Brenz, Frühschriften, Teil I, hg. v. M. Brecht, G. Schäfer und F. Wolf, J. Brenz,  Werke. Eine Studienausgabe, hg. v. M. Brecht und G. Schäfer, 1970, 2f.; vgl. M.  Brecht, Die frühe Theologie des Johannes Brenz, BHTh 36, 1966, 24f.  128opttfer bringen, walien, stiften, sıngen, me( haltenDie Reformation in Schwäbisch Hall  Seit der Begegnung mit Luther hat Brenz zeit seines Lebens im Gegensatz  zur römischen Kirche gestanden. 1522 wurde er als Prediger in die Freie  Reichsstadt Schwäbisch Hall berufen, wo er bis 1548 blieb. Hier hat er  bald im Sinne des evangelischen Glaubens gepredigt und an der Durchset-  zung der Reformation gearbeitet.  Schon in seiner ältesten erhaltenen Predigt griff er den Papst an, indem  er ihn als irdischen Gott darstellt, der in Wahrheit der Antichrist ist und  sich eigene Gebote erlassen hat: „Man soll — fasten, feyren, beichten, ...  opffer bringen, wallen, stiften, singen, meß halten ... etc.“ Die Hölle die-  ses Gottes ist das Fegefeuer, der Himmel ist nicht zugelassen für Ehemann  und Ehefrau, sondern nur für Mönche, Nonnen, Pfaffen, Bischöfe, wenig  Witwen, viele Jungfrauen®. Eine frühe kontroverstheologische Satire!  Am 25. Juli 1523 fand aus Anlaß des Jakobifestes ein großer Jahrmarkt in  Hall statt, zu dem viele Besucher von außerhalb kamen. Diesen Markt hat  Brenz genutzt, um eine kräftige Predigt gegen die Heiligenverehrung zu  halten: wohl könne man Heilige als Vorbilder ansehen, aber nicht wegen  ihrer Wunder, „sunder das sie durch das hoch starck Vertrawen und Glau-  ben in das lebendige Wort und Verhaissung Gottes gespyst und erhalten  worden seind“. Heilige als Vorbilder im Glauben. Aber „der yitzig Haili-  gendienst gar enlich ist der Abgotterey“. Man macht aus St. Wendel einen  Sauhirten, „Sant Sebastian muß Pestilentz verjagen, Valentinus hat auch  kai Ru“. Das ist ein Mißbrauch, „als wolt wir durch der Hailigen Gwalt  von uns werffen das crütz, von Gött auffgelegt, welches doch die Hailigen  alzait begeren“. Man merkt deutlich die theologia crucis, den Nachhall  von Luthers Heidelberger Disputation. Es geht um den Glauben, daß Chri-  stus gerade da, wo wir leiden, bei uns ist; nicht darum, durch wundertäti-  ge Heilige vom Leiden frei zu werden. Das wäre „der alt Glaub, den unse-  re Vorfarn, so Heiden gewesen, glaubt haben“. Ich stelle mir das in der  vollen Kirche zum Jahrmarkt vor. Brenz weiß: Da „schreit der Hauff: Soll  man ... die Heylgen nit eren?“ und hält dem entgegen: Ich weiß nichts un-  Fehle, 1999 (zit.: Johannes Brenz 1499-1570); M. H. Jung, Brenz, Johannes, RGG*  I, 1751; M. Brecht, Brenz Johannes (1499-1570), TRE 7, 170-181; ders., Johannes  Brenz, in: Gestalten der Kirchengeschichte, hg. v. M: Greschat, Bd. 6, Reformati-  onszeit II, 103-117; H.-M. Maurer/K. Ulshöfer, Johannes Brenz und die Reforma-  tion in Württemberg. .. Forschungen aus Württembergisch Franken 9, 0.J. [1974].  J. Brenz, Frühschriften, Teil I, hg. v. M. Brecht, G. Schäfer und F. Wolf, J. Brenz,  Werke. Eine Studienausgabe, hg. v. M. Brecht und G. Schäfer, 1970, 2f.; vgl. M.  Brecht, Die frühe Theologie des Johannes Brenz, BHTh 36, 1966, 24f.  128etc  H4 Die die-
sC5 (Giottes ist das Fegefeuer, der Himmel ist nicht zugelassen für Ehemann
und Ehefrau, sondern NUuUrr für Öönche, onnen, Pfaften, Bischöte, wenil1g
Wiıtwen, viele Jungfrauen®. 1ne frühe kontroverstheologische Satıire!

2 Juli 23 tand Anlaiß des Jakobifestes eın großer ahrmarkt ın
all dem viele Besucher VO'!  ameTkamen. 1esen Markt hat
YTenz geNUutzZtT, e1ıne kräftige re'! die Heiligenverehrung
halten ohl könne man Heilige als Vorbilder ansehen, aber nicht
ihrer Wunder, „sunder das s1e UrC.| das hoch starck ertrawen und lau:
ben iın das lebendige Wort und Verhaissung (Clottes gespyst und erhalten
worden seind“. Heilige als Vorbilder 1m Glauben ber „der yıtzıg Haili-
gendienst Saı enlich ist der Abgotterey  M Man macht A4Uus St endel einen
Sauhirten, „dant Sebastian mu{(ß Pestilentz verjJagen, Valentinus hat auch
kal Ru “ Das ist eın Mißbrauch, „als wolt WIrTr UrC. der Hailigen walt
VO  —; uns wertffen das Crütz, Von GOött auffgelegt, welches doch die ailigen
alzait begeren“. Man merkt eutiic die theologia CrUCI1S, den Nachhall
VO  - Luthers Heidelberger Dıisputatıion. Es geht den Glauben, dafiß CHhri-
SEIUS gerade da, WITr leiden, bei u11l ist; nicht darum, Urc wundertäti-

Heilige VO Leiden trei werden. ( )as ware „der alt au den unNnscC-

Vorfarn, Heiden BCWESCHH, au haben“ Ich stelle M1r das der
vollen IC ZU. Jahrmar. VOL. Brenz wei{ß: Da „schreit der auft: Soll
111a die Heylgen nıt eren‘“ und hält dem entgegen: Ich weiß nichts

Fehle, 10999 (zit Johannes Brenz —1 570]); Jung, Brenz, Johannes, RGG*
L, 1751I; Brecht, Brenz Johannes (1499-1570), 7, 170—I81I; ders., Johannes
Brenz, ın Gestalten der Kirchengeschichte, hg. Greschat, 6I Retormati-
ONszeıt M, 103-—1I H.- Maurer/K. Ulshöfter, Johannes Brenz un!: die Retorma-
tiıon ın Württemberg. Forschungen 15 Württembergisch Franken U, 1974|
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Werke Eine Studienausgabe, hg. V. Brecht und Schätfer, 1970, 21.; vgl
Brecht, DIie trühe Theologie des Johannes Brenz, BHT' 36, 1966, 241
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Die Reformation in Schwäbisch Hall

Seit der Begegnung mit Luther hat Brenz zeit seines Lebens im Gegensatz 
zur römischen Kirche gestanden. 1522 wurde er als Prediger in die Freie 
Reichsstadt Schwäbisch Hall berufen, wo er bis 1548 blieb. Hier hat er 
bald im Sinne des evangelischen Glaubens gepredigt und an der Durchset־ 
zung der Reformation gearbeitet.

Schon in seiner ältesten erhaltenen Predigt griff er den Papst an, indem 
er ihn als irdischen Gott darstellt, der in Wahrheit der Antichrist ist und 
sich eigene Gebote erlassen hat: ״Man soll -  fasten, feyren, beichten, ... 
opffer bringen, wallen, stiften, singen, meß halten ... etc.״ Die Hölle die- 
ses Gottes ist das Fegefeuer, der Himmel ist nicht zugelassen für Ehemann 
und Ehefrau, sondern nur für Mönche, Nonnen, Pfaffen, Bischöfe, wenig 
Witwen, viele Jungfrauen6. Eine frühe kontroverstheologische Satire!

Am 25. Juli 1523 fand aus Anlaß des Jakobifestes ein großer Jahrmarkt in 
Hall statt, zu dem viele Besucher von außerhalb kamen. Diesen Markt hat 
Brenz genutzt, um eine kräftige Predigt gegen die Heiligenverehrung zu 
halten: wohl könne man Heilige als Vorbilder ansehen, aber nicht wegen 
ihrer Wunder, ״sunder das sie durch das hoch starck Vertrawen und Glau- 
ben in das lebendige Wort und Verhaissung Gottes gespyst und erhalten 
worden seind". Heilige als Vorbilder im Glauben. Aber ״der yitzig Haili- 
gendienst gar enlich ist der Abgotterey". Man macht aus St. Wendel einen 
Sauhirten, ״Sant Sebastian muß Pestilentz verjagen, Valentinus hat auch 
kai Ru״ . Das ist ein Mißbrauch, ״als wolt wir durch der Hailigen Gwalt 
von uns werffen das crütz, von Gott auffgelegt, welches doch die Hailigen 
alzait begeren״ . Man merkt deutlich die theologia crucis, den Nachhall 
von Luthers Heidelberger Disputation. Es geht um den Glauben, daß Chri- 
stus gerade da, wo wir leiden, bei uns ist; nicht darum, durch wundertäti- 
ge Heilige vom Leiden frei zu werden. Das wäre ״der alt Glaub, den unse- 
re Vorfam, so Heiden gewesen, glaubt haben״ . Ich stelle mir das in der 
vollen Kirche zum Jahrmarkt vor. Brenz weiß: Da ״schreit der Hauff: Soll 
m an ... die Heylgen nit eren?״ und hält dem entgegen: Ich weiß nichts un-

Fehle, 1999 (zit.: Johannes Brenz 1499-1570); M. H. Jung, Brenz, Johannes, RGG4 
I, 1751; M. Brecht, Brenz Johannes (1499-1570), TRE 7, 170-181; ders., Johannes 
Brenz, in: Gestalten der Kirchengeschichte, hg. v. M: Greschat, Bd. 6, Reformati- 
onszeit Π, 103-117; H.-M. Maurer/K. Ulshöfer, Johannes Brenz und die Reforma׳־ 
tion in Württemberg... Forschungen aus Württembergisch Franken 9, o.J. [1974]. 

6 J. Brenz, Frühschriften, Teil I, hg. v. M. Brecht, G. Schäfer und F. Wolf, J. Brenz, 
Werke. Eine Studienausgabe, hg. v. M. Brecht und G. Schäfer, 1970, 2f.; vgl. M. 
Brecht, Die frühe Theologie des Johannes Brenz, BHTh 36, 1966, 24!.
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ter euch als allein ESsSus Christus, den Gekreuzigten (I KOr 2,2) „ Wır
be|dörften kaines cantzlers bey Ciott als| den aınıgen UDNSCIHIIN Hern
stum /

524/25 tellte TeNz die strıttıgen Punkte 11 Gegenüber Z.UT römischen
TC elıner chrift systematisch dar im Mittelpunkt steht die Lehre
VOIn der Rechtiertigung sola tide „Es WUTrTt aber aufß der gottlichen (16-
schrifft S1NUSSam bewert, das alle Frumkait, Gerechtickait un! Seligkait
dem Glauben, nıt den Wercken SO zugeschrieben werden.  8 Der Glaube

auf Christus, auft das göttliche Wort, und wird der göttlichen
Gerechtigkeit teilhaftig. der Folge dessen gibt CT (:ott mıt seinem 5C-
rechten Handeln die Ehre und an ıhm dadurch Vergebung und ttekt]1:

Gerechtmachung gehören für TeNz nahe zusammen?”. uch die ande-
1e1 kontroversen Themen behandelte TeNz. sieben sind 11U!r Wwel Oa-
amente 1D11SC begründet gele.  t werden außerdem Priesterweihe,
Ablafß, Fegeteuer, Meß£ßopter, Heiligenverehrung, Messen für Verstorbene
usSs W

(janz ccharf tormulierte Brenz ıin dieser Zeıt einmal unter dem ıte
„Was ytzundt der glau (C'rnstum ertorder“: Das Bekenntnis ‚ich glaube

EeSsSus Christus’ genugt Jetzt nicht, mu(ß heißen: „Ich halt und glau
auff die bapstischen Ines nichtz.ter euch als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten (1. Kor 2,2). „Wir  [be]dörffen kaines cantzlers bey Gott [als] den ainigen unsern Hern Chri-  stum.“7  1524/25 stellte Brenz die strittigen Punkte im Gegenüber zur römischen  Kirche in einer Schrift systematisch dar. Im Mittelpunkt steht die Lehre  von der Rechtfertigung sola fide: „Es wurt aber auß der gottlichen Ge-  schrifft gnugsam bewert, das alle Frumkait, Gerechtickait und Seligkait  dem Glauben, nit den Wercken solle zugeschrieben werden.“*® Der Glaube  vertraut auf Christus, auf das göttliche Wort, und wird so der göttlichen  Gerechtigkeit teilhaftig. In der Folge dessen gibt er Gott mit seinem ge-  rechten Handeln die Ehre und dankt ihm dadurch. Vergebung und effekti-  ve Gerechtmachung gehören für Brenz nahe zusammen”. Auch die ande-  ren kontroversen Themen behandelte Brenz. Statt sieben sind nur zwei Sa-  kramente biblisch begründet. Abgelehnt werden außerdem Priesterweihe,  Ablaß, Fegefeuer, Meßopfer, Heiligenverehrung, Messen für Verstorbene  UusSW  Ganz scharf formulierte Brenz in dieser Zeit einmal unter dem Titel  „Was ytzundt der glaub an Cristum erforder“: Das Bekenntnis ‚ich glaube  an Jesus Christus’‘ genügt jetzt nicht, es muß heißen: „Ich halt und glaub  auff die bapstischen mes nichtz. ... Ich glaub, das des Bapsts werck ... wi-  der Cristum seyen. ... Dan so Cristus gilt, muß von notten der Bapst samt  seinen Satzungen nichtz gelten.“!° Es ist ganz deutlich: Das Bekenntnis zu  Christus fordert Eindeutigkeit und damit auch Abgrenzung.  Die reformatorischen Einsichten wurden im Lauf der nächsten Jahre mit  beachtlicher Behutsamkeit von Brenz in Hall durchgesetzt. Im Dezember  1526 - da war er schon vier Jahre dort — feierte Brenz das erste evangelische  Abendmahl. Die katholischen Zeremonien wurden Schritt für Schritt ab-  geschafft. 1530 schließlich demonstrierte er seinen Bruch mit der römi-  schen Kirche auch dadurch, daß er heiratete. Der Haller Pfarrer Michael  Gräter erinnerte sich später: Brenz „hat mich gleich aus dem Babstumb  zum gnadenreichen Evangelio bracht“. Und weiter: „die Abusus und ander  Ding, so wider Gottes wort gewesen, das haben Brenz und die anderen  evangelischen Prediger von Tag zu Tag abgethan, biß der Tüfelsdreck sehr  aus der Kirche gefegt und zuletzt zu einer reinen christlichen Ordnung in  allen Kirchen gebracht wurde.“!! Das sind harte Worte. Aber dieser Ton ist  7 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6], 6-8. 15.  8 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 61.  ? Brecht, Frühe Theologie (wie Anm. 6), 47.  10 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 119f.  2 _M. Gräter, Leichenrede auf Brenz, 14. 9. 1570, nach: Johannes Brenz 1499-1570  (wie Anm. 5), 44.  129Ich glaub, das des Bapsts werckter euch als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten (1. Kor 2,2). „Wir  [be]dörffen kaines cantzlers bey Gott [als] den ainigen unsern Hern Chri-  stum.“7  1524/25 stellte Brenz die strittigen Punkte im Gegenüber zur römischen  Kirche in einer Schrift systematisch dar. Im Mittelpunkt steht die Lehre  von der Rechtfertigung sola fide: „Es wurt aber auß der gottlichen Ge-  schrifft gnugsam bewert, das alle Frumkait, Gerechtickait und Seligkait  dem Glauben, nit den Wercken solle zugeschrieben werden.“*® Der Glaube  vertraut auf Christus, auf das göttliche Wort, und wird so der göttlichen  Gerechtigkeit teilhaftig. In der Folge dessen gibt er Gott mit seinem ge-  rechten Handeln die Ehre und dankt ihm dadurch. Vergebung und effekti-  ve Gerechtmachung gehören für Brenz nahe zusammen”. Auch die ande-  ren kontroversen Themen behandelte Brenz. Statt sieben sind nur zwei Sa-  kramente biblisch begründet. Abgelehnt werden außerdem Priesterweihe,  Ablaß, Fegefeuer, Meßopfer, Heiligenverehrung, Messen für Verstorbene  UusSW  Ganz scharf formulierte Brenz in dieser Zeit einmal unter dem Titel  „Was ytzundt der glaub an Cristum erforder“: Das Bekenntnis ‚ich glaube  an Jesus Christus’‘ genügt jetzt nicht, es muß heißen: „Ich halt und glaub  auff die bapstischen mes nichtz. ... Ich glaub, das des Bapsts werck ... wi-  der Cristum seyen. ... Dan so Cristus gilt, muß von notten der Bapst samt  seinen Satzungen nichtz gelten.“!° Es ist ganz deutlich: Das Bekenntnis zu  Christus fordert Eindeutigkeit und damit auch Abgrenzung.  Die reformatorischen Einsichten wurden im Lauf der nächsten Jahre mit  beachtlicher Behutsamkeit von Brenz in Hall durchgesetzt. Im Dezember  1526 - da war er schon vier Jahre dort — feierte Brenz das erste evangelische  Abendmahl. Die katholischen Zeremonien wurden Schritt für Schritt ab-  geschafft. 1530 schließlich demonstrierte er seinen Bruch mit der römi-  schen Kirche auch dadurch, daß er heiratete. Der Haller Pfarrer Michael  Gräter erinnerte sich später: Brenz „hat mich gleich aus dem Babstumb  zum gnadenreichen Evangelio bracht“. Und weiter: „die Abusus und ander  Ding, so wider Gottes wort gewesen, das haben Brenz und die anderen  evangelischen Prediger von Tag zu Tag abgethan, biß der Tüfelsdreck sehr  aus der Kirche gefegt und zuletzt zu einer reinen christlichen Ordnung in  allen Kirchen gebracht wurde.“!! Das sind harte Worte. Aber dieser Ton ist  7 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6], 6-8. 15.  8 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 61.  ? Brecht, Frühe Theologie (wie Anm. 6), 47.  10 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 119f.  2 _M. Gräter, Leichenrede auf Brenz, 14. 9. 1570, nach: Johannes Brenz 1499-1570  (wie Anm. 5), 44.  129W1-
der Cristumter euch als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten (1. Kor 2,2). „Wir  [be]dörffen kaines cantzlers bey Gott [als] den ainigen unsern Hern Chri-  stum.“7  1524/25 stellte Brenz die strittigen Punkte im Gegenüber zur römischen  Kirche in einer Schrift systematisch dar. Im Mittelpunkt steht die Lehre  von der Rechtfertigung sola fide: „Es wurt aber auß der gottlichen Ge-  schrifft gnugsam bewert, das alle Frumkait, Gerechtickait und Seligkait  dem Glauben, nit den Wercken solle zugeschrieben werden.“*® Der Glaube  vertraut auf Christus, auf das göttliche Wort, und wird so der göttlichen  Gerechtigkeit teilhaftig. In der Folge dessen gibt er Gott mit seinem ge-  rechten Handeln die Ehre und dankt ihm dadurch. Vergebung und effekti-  ve Gerechtmachung gehören für Brenz nahe zusammen”. Auch die ande-  ren kontroversen Themen behandelte Brenz. Statt sieben sind nur zwei Sa-  kramente biblisch begründet. Abgelehnt werden außerdem Priesterweihe,  Ablaß, Fegefeuer, Meßopfer, Heiligenverehrung, Messen für Verstorbene  UusSW  Ganz scharf formulierte Brenz in dieser Zeit einmal unter dem Titel  „Was ytzundt der glaub an Cristum erforder“: Das Bekenntnis ‚ich glaube  an Jesus Christus’‘ genügt jetzt nicht, es muß heißen: „Ich halt und glaub  auff die bapstischen mes nichtz. ... Ich glaub, das des Bapsts werck ... wi-  der Cristum seyen. ... Dan so Cristus gilt, muß von notten der Bapst samt  seinen Satzungen nichtz gelten.“!° Es ist ganz deutlich: Das Bekenntnis zu  Christus fordert Eindeutigkeit und damit auch Abgrenzung.  Die reformatorischen Einsichten wurden im Lauf der nächsten Jahre mit  beachtlicher Behutsamkeit von Brenz in Hall durchgesetzt. Im Dezember  1526 - da war er schon vier Jahre dort — feierte Brenz das erste evangelische  Abendmahl. Die katholischen Zeremonien wurden Schritt für Schritt ab-  geschafft. 1530 schließlich demonstrierte er seinen Bruch mit der römi-  schen Kirche auch dadurch, daß er heiratete. Der Haller Pfarrer Michael  Gräter erinnerte sich später: Brenz „hat mich gleich aus dem Babstumb  zum gnadenreichen Evangelio bracht“. Und weiter: „die Abusus und ander  Ding, so wider Gottes wort gewesen, das haben Brenz und die anderen  evangelischen Prediger von Tag zu Tag abgethan, biß der Tüfelsdreck sehr  aus der Kirche gefegt und zuletzt zu einer reinen christlichen Ordnung in  allen Kirchen gebracht wurde.“!! Das sind harte Worte. Aber dieser Ton ist  7 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6], 6-8. 15.  8 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 61.  ? Brecht, Frühe Theologie (wie Anm. 6), 47.  10 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 119f.  2 _M. Gräter, Leichenrede auf Brenz, 14. 9. 1570, nach: Johannes Brenz 1499-1570  (wie Anm. 5), 44.  129IDan Cristus gilt, Mu: VOoO  - NOtten der aps SAamnt
seinen Satzungen nichtz gelten.‘ ! Es ıst 5117 eutftlic Das Bekenntnis
Christus Ordert Eindeutigkeit und damit auch grenzung.

Di1ie retormatorischen Einsichten wurden 117 Lauf der nächsten re mi1ıt
beachtlicher Behutsamkeit V  — rTenz in all durchgesetzt. Im Dezember

76 da wWal schon 1er Jahre dort eierte Tenz das evangelische
en: Lie katholischen eremonıen wurden chritt für Schritt aAb
geschafft. 1530 schließlich demonstrierte seinen Bruch miıt der 'Om1-
schen Kıirche auch UurC| er heiratete. Der Haller Pfarrer Michael
Yater erinnerte sıch später: Tenz „hat mich gleich AUS dem aDstum
ZU gnadenreichen Evangelio bracht“. Und weıter: „die Abusus und ander
Dıng, wider (‚ottes WO  m SCWESCIL, das en Brenz und die anderen
evangelischen Prediger VO  ; Jag lag abgethan, bı der Tüfelsdreck csehr
AuUuSs der Kirche gefegt und zuletzt e1iner reinen christlichen Ordnung in
en Kirchen gebrac. wurde ‘1} DDas sind harte orte ber dieser 1on i1st

Brenz, Frühschritten (wie Anm 6I GO— L5
Brenz, Frühschritten (wie Anm 6}, 61

y  Ü} Brecht, Frühe Theologie (wie Anm 6I
Brenz, Frühschrnitten (wie Anm 6), I9f

CG:räter, Leichenrede aıuf Brenz, 1 s 70, nach Johannes Brenz 9-—15 70
(wie Anm 5],
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ter euch als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten (1. Kor 2,2). ״Wir 
[be]dörffen kaines cantzlers bey Gott [als] den ainigen unsem Hem Chri־ 
stum.7״

1524/25 stellte Brenz die strittigen Punkte im Gegenüber zur römischen 
Kirche in einer Schrift systematisch dar. Im Mittelpunkt steht die Lehre 
von der Rechtfertigung sola fide: ״Es wurt aber auß der göttlichen Ge- 
schrifft gnugsam bewert, das alle Frumkait, Gerechtickait und Seligkait 
dem Glauben, nit den Wercken solle zugeschrieben werden.8״ Der Glaube 
vertraut auf Christus, auf das göttliche Wort, und wird so der göttlichen 
Gerechtigkeit teilhaftig. In der Folge dessen gibt er Gott mit seinem ge- 
rechten Handeln die Ehre und dankt ihm dadurch. Vergebung und effekti- 
ve Gerechtmachung gehören für Brenz nahe zusammen9. Auch die ande- 
ren kontroversen Themen behandelte Brenz. Statt sieben sind nur zwei Sa- 
kramente biblisch begründet. Abgelehnt werden außerdem Priesterweihe, 
Ablaß, Fegefeuer, Meßopfer, Heiligenverehmng, Messen für Verstorbene 
usw.

Ganz scharf formulierte Brenz in dieser Zeit einmal unter dem Titel 
״Was ytzundt der glaub an Cristum erforder״ : Das Bekenntnis ,ich glaube 
an Jesus Christus׳ genügt jetzt nicht, es muß heißen: ״Ich halt und glaub 
auff die bapstischen mes nichtz. ... Ich glaub, das des Bapsts werck ... wi- 
der Cristum seyen. ... Dan so Cristus gilt, muß von notten der Bapst samt 
seinen Satzungen nichtz gelten.10״  Es ist ganz deutlich: Das Bekenntnis zu 
Christus fordert Eindeutigkeit und damit auch Abgrenzung.

Die reformatorischen Einsichten wurden im Lauf der nächsten Jahre mit 
beachtlicher Behutsamkeit von Brenz in Hall durchgesetzt. Im Dezember 
1526 -  da war er schon vier Jahre dort -  feierte Brenz das erste evangelische 
Abendmahl. Die katholischen Zeremonien wurden Schritt für Schritt ab- 
geschafft. 1530 schließlich demonstrierte er seinen Bruch mit der römi- 
sehen Kirche auch dadurch, daß er heiratete. Der Haller Pfarrer Michael 
Gräter erinnerte sich später: Brenz ״hat mich gleich aus dem Babstumb 
zum gnadenreichen Evangelio bracht״ . Und weiter: ״die Abusus und ander 
Ding, so wider Gottes wort gewesen, das haben Brenz und die anderen 
evangelischen Prediger von Tag zu Tag abgethan, biß der Tüfelsdreck sehr 
aus der Kirche gefegt und zuletzt zu einer reinen christlichen Ordnung in 
allen Kirchen gebracht wurde.11״  Das sind harte Worte. Aber dieser Ton ist

7 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 6-8. 15.
8 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 61.
9 Brecht, Frühe Theologie (wie Anm. 6), 47.
10 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), npf.
11 M. Gräter, Leichenrede auf Brenz, 14. 9. 1570, nach: Johannes Brenz 1499-1570

(wie Anm. 5 ), 44.
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doch wichtig für Thema Es AUS evangelischer 1C. „Teutels-
dreck“, der das Evangelium verkehrte. Und mmnıt dem Teufel treibt 111411

keine ÖOkumene.
Für se1n Bekenntnis aber mu{fß 41l einstehen und, WE CS SC1N muß,

auch leiden Deshalb Wal Tenz sehr erbost, als „se1n“ Haller Rat beim
Reichstag ın Speyer 5290, als die Evangelischen ihre Protestation abgaben,
AUS taktischen en außen VOI 1€ FTr hat, eın zeitgenössischer
Bericht, dem Rat „den Harnisch wol gefegt”, weil all miıt den „Bäbst-
lern  4 unterschrieben hatte!® Von der Haller AaNzZe predigte CI ber
12,8{t ( Wer mich bekennt VOTr den Menschen. ll) und stellte die (€-
meinde VOI die Alternative VOoO  - Bekennen Oder Verleugnen’®.

Der Augsburger Reichstag

Die große ökumenische Herausfiorderung tellte der Augsburger
Reichstag 1530 dar, [} dem Brenz als Berater VO  } Markgrat eorg VO'  '

Brandenburg-Ansbach teilnahm, Wl auch ın eiıner Nebenrtolle14.
TEeENZ walr VOo  - vornherein skeptisch SCWESCH. Der a1Ser hatte die EeVall-

gelischen redigten den mutıgen Protest der Lutheraner Augs-
burg verboten. Der kaiserliche Prediger, der schließlich amtiıerte, brachte
nichts als die bloße esung des Evangeliumstextes zustande. TeNZz SC
miıt seINner feinen on1e J7° den morgıigen Jag lst 1U  - der Anfang des
Reichstags festgesetzt. FESs wird die €e€sse ‚Vom eiligen ClJelist‘
werden, aber viele €  C.  en, der heilige (,e1ISt werde, da ihm sSE1N Fahr-
ZCUS, das Wort („ottes,gsel, 1US$ Schwäche 1n den Füßlen nicht
ach ugsburg kommen können.”

Kaliser Karl wolite die Religionsfrage geklärt WISSeN. Dazu übergaben
ıhm die Evangelischen 25 Jun]1 ıhr Augsburger Bekenntnis. e Alt
gläubigen etizten 11n August ihre „Bestreitung“, die „Confutatio“” BE-
SCH TEeNZ berichtete ironisch, der Kalser habe be]1 der Verlesung der Con-

ohannes Brenz 0-—1I 5 7Ö (wıe AÄAnm. 5 }, SöI; Brecht, Frühe Theoiogie (wie Anm
6), 541

ntzenbach, LDer Beitrag des Johannes Brenz ZUI Toleranzidee, ThZ
1965]),

Kantzenbach, Johannes Brenz ım markgräflichen Dienst aulf dem Reichstag
Augsburg, Jahrbuch des Hıst ereins für Mittelfranken x (1964/65]), 5O0—50;
Brecht, Johannes Brenz auf dem Augsburger Reichstag 1530, Vermiuitt-

lungsversuche auf dem Augsburger Reichstag 30U, hg eCcot, I989I 9-28
15 Brenz Isenmann, 1 1530, 2 , 116

13

doch wichtig für unser Thema: Es war aus evangelischer Sicht ״Teufels- 
dreck", der das Evangelium verkehrte. Und mit dem Teufel treibt man 
keine Ökumene.

Für sein Bekenntnis aber muß man einstehen und, wenn es sein muß, 
auch leiden. Deshalb war Brenz sehr erbost, als ״sein" Haller Rat beim 
Reichstag in Speyer 1529, als die Evangehschen ihre Protestation abgaben, 
aus taktischen Gründen außen vor blieb. Er hat, so ein zeitgenössischer 
Bericht, dem Rat ״den Harnisch wol gefegt", weil Hall mit den ״Bähst- 
lern" unterschrieben hatte12. Von der Haller Kanzel predigte er über Lk 
12,8ff. (״Wer mich bekennt vor den Menschen...") und stellte die Ge- 
meinde vor die Alternative von Bekennen oder Verleugnen13.

Der Augsburger Reichstag 1530

Die erste große ökumenische Herausforderung stellte der Augsburger 
Reichstag 1530 dar, an dem Brenz als Berater von Markgraf Georg von 
Brandenburg-Ansbach teilnahm, wenn auch in einer Nebenrolle14.

Brenz war von vornherein skeptisch gewesen. Der Kaiser hatte die evan- 
gelischen Predigten gegen den mutigen Protest der Lutheraner in Augs- 
bürg verboten. Der kaiserliche Prediger, der schließlich amtierte, brachte 
nichts als die bloße Lesung des Evangeliumstextes zustande. Brenz schrieb 
mit seiner feinen Ironie: ״Auf den morgigen Tag ist nun der Anfang des 
Reichstags festgesetzt. Es wird die Messe ,Vom heiligen Geist׳ gesungen 
werden, aber viele befürchten, der heilige Geist werde, da ihm sein Fahr- 
zeug, das Wort Gottes, genommen sei, aus Schwäche in den Füßen nicht 
nach Augsburg kommen können."15

Kaiser Karl V. wollte die Religionsfrage geklärt wissen. Dazu übergaben 
ihm die Evangelischen am 25. Juni ihr Augsburger Bekenntnis. Die Alt- 
gläubigen setzten im August ihre ״Bestreitung", die ״Confutatio" entge- 
gen. Brenz berichtete ironisch, der Kaiser habe bei der Verlesung der Con-

12 Johannes Brenz 1499-15 70 (wie Anm. 5), 81; Brecht, Frühe Theologie (wie Anm. 
6), 54f.

13 F. W. Kantzenbach, Der Beitrag des Johannes Brenz zur Toleranzidee, ThZ 21 
(1965), 40.

14 F. W. Kantzenbach, Johannes Brenz im markgräflichen Dienst auf dem Reichstag 
in Augsburg, Jahrbuch des Hist. Vereins für Mittelfranken 82 (1964/65), 50-80; 
M. Brecht, Johannes Brenz auf dem Augsburger Reichstag 1530, in: Vermitt- 
lungs versuche auf dem Augsburger Reichstag 1530, hg. v. R. Decot, 1989, 9-28.

15 Brenz an J. Isenmann, 19. 6. 1530, CR 2, 116.
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utatio BENAUSO geschlatfen w1e€e bei der der Tenz Urteil ber die (on-
utatio wWäl ernichtend: „ein erbärmlich dummes achwerk, dafß ich
mich für den römischen Namen schäme, 61€ ıhrer Kiırche nıicht
Männer fanden, welche weniıgstens mıiıt Klugheit und Anstand uNns aret1-
kem antworten könnten‘“16

Überlagert wurde der Reichstag VO  - großer Kriıegsangst, weil 111a beim
Kalser, der VOonNn den päpstlichen Legaten offen dazu gedrängt wurde, aber
auch bei Philipp VOIL essen und den Zwinglianern e1n gewaltsames Vor-
gehen denkbar 1elt TEeNZz und VOT em Melanchthon atre' Ze1l1twel-

ın ogroßer Sorge. Luther schrieb VvVon der Coburg Tenz eınen raftvol-
len Trostbriet „Aus eiINeEeM und Melanchthons und anderen Brieten C15C-

he ich, meın heber Brenz, dafß auch u äahnlicher Bekümmernis bei Je-
11CcT Götzenversammlung hist TE111C. geht IDr Melanchthons Beispiel
ahe Das schreibe ich .7 ob vielleicht Melanc  onfutatio genauso geschlafen wie bei der der CA. Brenz‘ Urteil über die Con-  futatio war vernichtend: „ein so erbärmlich dummes Machwerk, daß ich  mich für den römischen Namen schäme, daß sie in ihrer Kirche nicht  Männer fanden, welche wenigstens mit Klugheit und Anstand uns Häreti-  kem antworten könnten“!6,  Überlagert wurde der Reichstag von großer Kriegsangst, weil man beim  Kaiser, der von den päpstlichen Legaten offen dazu gedrängt wurde, aber  auch bei Philipp von Hessen und den Zwinglianern ein gewaltsames Vor-  gehen für denkbar hielt. Brenz und vor allem Melanchthon waren zeitwei-  se in großer Sorge. Luther schrieb von der Coburg an Brenz einen kraftvol-  len Trostbrief: „Aus Deinem und Melanchthons und anderen Briefen erse-  he ich, mein lieber Brenz, daß auch Du in ähnlicher Bekümmenrnis bei je-  ner Götzenversammlung bist. Freilich geht Dir Melanchthons Beispiel so  nahe... Das schreibe ich..., ob vielleicht Melanchthon ... aufhört, sich  dünken zu lassen, er sei der Lenker der Welt. Ich für meine Person werde  wahrlich, wenn ich auch umkomme und von den Papisten tot geschlagen  werde, unsere Nachkommen tapfer verteidigen... Der, der mich erschaf-  fen hat, wird der Vater meines Sohns, der Gatte meines Weibs, der Vor-  stand meiner Bürgerschaft, der Prediger meiner Gemeinde sein und wird  dies besser sein, als ich es bin, ja gerade besser, wenn ich tot bin, als zu  meinen Lebzeiten, weil ich ihn mit meinem Leben hindere. Aber was rede  ich von solchen Dingen mit Dir, der Du durch Gottes Gnade in allen Din-  gen größer bist als ich? Allein, ich habe es auf allerlei Weise versuchen  wollen, ob Melanchthon ... wenigstens durch Euch ... bekehrt werden  mag. Denn ich halte ihn nicht für so verkehrt, daß, wenn Gott selbst durch  einen Engel vom Himmel ihm befiehlt, guten Muts zu sein, er solchen Be-  fehl verachten würde.  .. Man soll doch die Psalmen, die Apostel und  Christus selbst nicht verachten, welche uns ... bestürmen, tröstend, leh-  rend, in uns dringend: Seid getrost, fürchtet euch nicht, hoffet, seid männ-  lich, seid unverzagt.“!7  Im August, nachdem CA und Confutatio vorlagen, gab es Ausgleichs-  verhandlungen, an denen u.a. Melanchthon und Brenz auf evangelischer  Seite teilnahmen. Bei aus ihrer Sicht substantiellen Punkten, etwa der  Rechtfertigung oder der Darreichung des Abendmahls allein unter der Ge-  stalt des Brotes, haben sie jedes Zugeständnis „standhaft verweigert“!®, In  16 Brenz an J. Isenmann, 4. 8. 1530, CR 2, 245.  7 Luther an Brenz, 30. Juni 1530, WA Br 5, 417-419, Nr. 1614. Vgl. dazu H. Ehmer,  Johannes Brenz und Martin Luther, in: Luthers Wirkung, FS M. Brecht, hg. v. W.-  D. Hauschild, W. Neuser und C. Peters, 1992, 97-109, hier Anm. 34.  %8 Brecht, Augsburger Reichstag (wie Anm. 14), 21; Kantzenbach, Reichstag (wie  Anm. 14), 66ff.  131aufhört, sich
dünken lassen, CT sSE1 der Lenker der Welt Ich für me1ıne Person werde
wahrlich, WE 1C auch umkomme und Vo  — den Papısten tot geschlagen
werde, uUNseCcIC achkommen tapfer verteidigen. Der, der mich erschaf-
ten hat, WIF| der ater mME1INES ohns, der (:atte meınes eibs, der Vor-
stand meıiner Bürgerschatt, der Prediger meılner Gemeinde Seın und WIT'!
dies besser se1n, als ich CS bin, Ja gerade besser, wWenn ich TOL bin, als
meınen Lebzeiten, weil ich iıh miıt mMmeiINem Leben hindere. ber W 4s rede
ich VOon olchen Dingen mi1t Dır, der Du UrCcC (jottes Nal in en Dın-
SCNM größer bist als ich? Allein, ich habe auft allerlei e1se versuchen
wollen, oh Melanc  onfutatio genauso geschlafen wie bei der der CA. Brenz‘ Urteil über die Con-  futatio war vernichtend: „ein so erbärmlich dummes Machwerk, daß ich  mich für den römischen Namen schäme, daß sie in ihrer Kirche nicht  Männer fanden, welche wenigstens mit Klugheit und Anstand uns Häreti-  kem antworten könnten“!6,  Überlagert wurde der Reichstag von großer Kriegsangst, weil man beim  Kaiser, der von den päpstlichen Legaten offen dazu gedrängt wurde, aber  auch bei Philipp von Hessen und den Zwinglianern ein gewaltsames Vor-  gehen für denkbar hielt. Brenz und vor allem Melanchthon waren zeitwei-  se in großer Sorge. Luther schrieb von der Coburg an Brenz einen kraftvol-  len Trostbrief: „Aus Deinem und Melanchthons und anderen Briefen erse-  he ich, mein lieber Brenz, daß auch Du in ähnlicher Bekümmenrnis bei je-  ner Götzenversammlung bist. Freilich geht Dir Melanchthons Beispiel so  nahe... Das schreibe ich..., ob vielleicht Melanchthon ... aufhört, sich  dünken zu lassen, er sei der Lenker der Welt. Ich für meine Person werde  wahrlich, wenn ich auch umkomme und von den Papisten tot geschlagen  werde, unsere Nachkommen tapfer verteidigen... Der, der mich erschaf-  fen hat, wird der Vater meines Sohns, der Gatte meines Weibs, der Vor-  stand meiner Bürgerschaft, der Prediger meiner Gemeinde sein und wird  dies besser sein, als ich es bin, ja gerade besser, wenn ich tot bin, als zu  meinen Lebzeiten, weil ich ihn mit meinem Leben hindere. Aber was rede  ich von solchen Dingen mit Dir, der Du durch Gottes Gnade in allen Din-  gen größer bist als ich? Allein, ich habe es auf allerlei Weise versuchen  wollen, ob Melanchthon ... wenigstens durch Euch ... bekehrt werden  mag. Denn ich halte ihn nicht für so verkehrt, daß, wenn Gott selbst durch  einen Engel vom Himmel ihm befiehlt, guten Muts zu sein, er solchen Be-  fehl verachten würde.  .. Man soll doch die Psalmen, die Apostel und  Christus selbst nicht verachten, welche uns ... bestürmen, tröstend, leh-  rend, in uns dringend: Seid getrost, fürchtet euch nicht, hoffet, seid männ-  lich, seid unverzagt.“!7  Im August, nachdem CA und Confutatio vorlagen, gab es Ausgleichs-  verhandlungen, an denen u.a. Melanchthon und Brenz auf evangelischer  Seite teilnahmen. Bei aus ihrer Sicht substantiellen Punkten, etwa der  Rechtfertigung oder der Darreichung des Abendmahls allein unter der Ge-  stalt des Brotes, haben sie jedes Zugeständnis „standhaft verweigert“!®, In  16 Brenz an J. Isenmann, 4. 8. 1530, CR 2, 245.  7 Luther an Brenz, 30. Juni 1530, WA Br 5, 417-419, Nr. 1614. Vgl. dazu H. Ehmer,  Johannes Brenz und Martin Luther, in: Luthers Wirkung, FS M. Brecht, hg. v. W.-  D. Hauschild, W. Neuser und C. Peters, 1992, 97-109, hier Anm. 34.  %8 Brecht, Augsburger Reichstag (wie Anm. 14), 21; Kantzenbach, Reichstag (wie  Anm. 14), 66ff.  131wenigstens UrC. Euchfutatio genauso geschlafen wie bei der der CA. Brenz‘ Urteil über die Con-  futatio war vernichtend: „ein so erbärmlich dummes Machwerk, daß ich  mich für den römischen Namen schäme, daß sie in ihrer Kirche nicht  Männer fanden, welche wenigstens mit Klugheit und Anstand uns Häreti-  kem antworten könnten“!6,  Überlagert wurde der Reichstag von großer Kriegsangst, weil man beim  Kaiser, der von den päpstlichen Legaten offen dazu gedrängt wurde, aber  auch bei Philipp von Hessen und den Zwinglianern ein gewaltsames Vor-  gehen für denkbar hielt. Brenz und vor allem Melanchthon waren zeitwei-  se in großer Sorge. Luther schrieb von der Coburg an Brenz einen kraftvol-  len Trostbrief: „Aus Deinem und Melanchthons und anderen Briefen erse-  he ich, mein lieber Brenz, daß auch Du in ähnlicher Bekümmenrnis bei je-  ner Götzenversammlung bist. Freilich geht Dir Melanchthons Beispiel so  nahe... Das schreibe ich..., ob vielleicht Melanchthon ... aufhört, sich  dünken zu lassen, er sei der Lenker der Welt. Ich für meine Person werde  wahrlich, wenn ich auch umkomme und von den Papisten tot geschlagen  werde, unsere Nachkommen tapfer verteidigen... Der, der mich erschaf-  fen hat, wird der Vater meines Sohns, der Gatte meines Weibs, der Vor-  stand meiner Bürgerschaft, der Prediger meiner Gemeinde sein und wird  dies besser sein, als ich es bin, ja gerade besser, wenn ich tot bin, als zu  meinen Lebzeiten, weil ich ihn mit meinem Leben hindere. Aber was rede  ich von solchen Dingen mit Dir, der Du durch Gottes Gnade in allen Din-  gen größer bist als ich? Allein, ich habe es auf allerlei Weise versuchen  wollen, ob Melanchthon ... wenigstens durch Euch ... bekehrt werden  mag. Denn ich halte ihn nicht für so verkehrt, daß, wenn Gott selbst durch  einen Engel vom Himmel ihm befiehlt, guten Muts zu sein, er solchen Be-  fehl verachten würde.  .. Man soll doch die Psalmen, die Apostel und  Christus selbst nicht verachten, welche uns ... bestürmen, tröstend, leh-  rend, in uns dringend: Seid getrost, fürchtet euch nicht, hoffet, seid männ-  lich, seid unverzagt.“!7  Im August, nachdem CA und Confutatio vorlagen, gab es Ausgleichs-  verhandlungen, an denen u.a. Melanchthon und Brenz auf evangelischer  Seite teilnahmen. Bei aus ihrer Sicht substantiellen Punkten, etwa der  Rechtfertigung oder der Darreichung des Abendmahls allein unter der Ge-  stalt des Brotes, haben sie jedes Zugeständnis „standhaft verweigert“!®, In  16 Brenz an J. Isenmann, 4. 8. 1530, CR 2, 245.  7 Luther an Brenz, 30. Juni 1530, WA Br 5, 417-419, Nr. 1614. Vgl. dazu H. Ehmer,  Johannes Brenz und Martin Luther, in: Luthers Wirkung, FS M. Brecht, hg. v. W.-  D. Hauschild, W. Neuser und C. Peters, 1992, 97-109, hier Anm. 34.  %8 Brecht, Augsburger Reichstag (wie Anm. 14), 21; Kantzenbach, Reichstag (wie  Anm. 14), 66ff.  131bekehrt werden
INa Denn ich halte ih nicht für verkehrt, dafß, W(;ott selbst durch
einen Engel VO Himmel ihm befiehlt, guten Muts se1n, CI olchen Be-
tehl verachten würde. Man so[]1 doch die Psalmen, die Apostel und
Christus selbst nicht verachten, welche ulfutatio genauso geschlafen wie bei der der CA. Brenz‘ Urteil über die Con-  futatio war vernichtend: „ein so erbärmlich dummes Machwerk, daß ich  mich für den römischen Namen schäme, daß sie in ihrer Kirche nicht  Männer fanden, welche wenigstens mit Klugheit und Anstand uns Häreti-  kem antworten könnten“!6,  Überlagert wurde der Reichstag von großer Kriegsangst, weil man beim  Kaiser, der von den päpstlichen Legaten offen dazu gedrängt wurde, aber  auch bei Philipp von Hessen und den Zwinglianern ein gewaltsames Vor-  gehen für denkbar hielt. Brenz und vor allem Melanchthon waren zeitwei-  se in großer Sorge. Luther schrieb von der Coburg an Brenz einen kraftvol-  len Trostbrief: „Aus Deinem und Melanchthons und anderen Briefen erse-  he ich, mein lieber Brenz, daß auch Du in ähnlicher Bekümmenrnis bei je-  ner Götzenversammlung bist. Freilich geht Dir Melanchthons Beispiel so  nahe... Das schreibe ich..., ob vielleicht Melanchthon ... aufhört, sich  dünken zu lassen, er sei der Lenker der Welt. Ich für meine Person werde  wahrlich, wenn ich auch umkomme und von den Papisten tot geschlagen  werde, unsere Nachkommen tapfer verteidigen... Der, der mich erschaf-  fen hat, wird der Vater meines Sohns, der Gatte meines Weibs, der Vor-  stand meiner Bürgerschaft, der Prediger meiner Gemeinde sein und wird  dies besser sein, als ich es bin, ja gerade besser, wenn ich tot bin, als zu  meinen Lebzeiten, weil ich ihn mit meinem Leben hindere. Aber was rede  ich von solchen Dingen mit Dir, der Du durch Gottes Gnade in allen Din-  gen größer bist als ich? Allein, ich habe es auf allerlei Weise versuchen  wollen, ob Melanchthon ... wenigstens durch Euch ... bekehrt werden  mag. Denn ich halte ihn nicht für so verkehrt, daß, wenn Gott selbst durch  einen Engel vom Himmel ihm befiehlt, guten Muts zu sein, er solchen Be-  fehl verachten würde.  .. Man soll doch die Psalmen, die Apostel und  Christus selbst nicht verachten, welche uns ... bestürmen, tröstend, leh-  rend, in uns dringend: Seid getrost, fürchtet euch nicht, hoffet, seid männ-  lich, seid unverzagt.“!7  Im August, nachdem CA und Confutatio vorlagen, gab es Ausgleichs-  verhandlungen, an denen u.a. Melanchthon und Brenz auf evangelischer  Seite teilnahmen. Bei aus ihrer Sicht substantiellen Punkten, etwa der  Rechtfertigung oder der Darreichung des Abendmahls allein unter der Ge-  stalt des Brotes, haben sie jedes Zugeständnis „standhaft verweigert“!®, In  16 Brenz an J. Isenmann, 4. 8. 1530, CR 2, 245.  7 Luther an Brenz, 30. Juni 1530, WA Br 5, 417-419, Nr. 1614. Vgl. dazu H. Ehmer,  Johannes Brenz und Martin Luther, in: Luthers Wirkung, FS M. Brecht, hg. v. W.-  D. Hauschild, W. Neuser und C. Peters, 1992, 97-109, hier Anm. 34.  %8 Brecht, Augsburger Reichstag (wie Anm. 14), 21; Kantzenbach, Reichstag (wie  Anm. 14), 66ff.  131bestürmen, tröstend, leh:
rend, in uns dringend: Seid gELIOST, fürchtet euch nicht, hoffet, se1d MAann-
lich, seid unVverZzagt. 4417

Im ÄAugust, nachdem un: Confutatio vorlagen, gab CS Ausgleichs-
verhandlungen, denen Melanchthon und renz auf evangelischer
Se1ite teilnahmen. Be1l AUS ihrer 1C. substantiellen Punkten, etwa der
Rechtfertigung Oder der Darreichung des Abendmahls allein unfer der (e-
stalt des Brotes, en S$1e jedes Zugeständnis „standhaft verweigert“ !® In

Brenz Isenmann, 1530, 2, 245
17 Luther Brenz, Junı 1530, Br \ y 417—-4109, Nr 1614 Vgl 27Zu Ehmer,

Johannes Brenz un! artın Luther, ın Luthers Wirkung, Brecht, hg. W .-
Hauschild, Neuser und Peters, 1992, 0 /7/—109, hier Anm

Brecht, Augsburger Reichstag (wie Anm 14), Q Kantzenbach, Reichstag (wie
Anm 14|, 66it
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futatio genauso geschlafen wie bei der der CA. Brenz׳ Urteil über die Con- 
futatio war vernichtend: ״ein so erbärmlich dummes Machwerk, daß ich 
mich für den römischen Namen schäme, daß sie in ihrer Kirche nicht 
Männer fanden, welche wenigstens mit Klugheit und Anstand uns Häreti- 
kem antworten könnten16״ .

Überlagert wurde der Reichstag von großer Kriegsangst, weil man beim 
Kaiser, der von den päpstlichen Legaten offen dazu gedrängt wurde, aber 
auch bei Philipp von Hessen und den Zwinglianem ein gewaltsames Vor- 
gehen für denkbar hielt. Brenz und vor allem Melanchthon waren zeitwei- 
se in großer Sorge. Luther schrieb von der Coburg an Brenz einen kraftvol- 
len Trostbrief: ״Aus Deinem und Melanchthons und anderen Briefen erse- 
he ich, mein lieber Brenz, daß auch Du in ähnlicher Bekümmernis bei je- 
ner Götzenversammlung bist. Freilich geht Dir Melanchthons Beispiel so 
nahe... Das schreibe ich..., ob vielleicht Melanchthon ... aufhört, sich 
dünken zu lassen, er sei der Lenker der Welt. Ich für meine Person werde 
wahrlich, wenn ich auch umkomme und von den Papisten tot geschlagen 
werde, unsere Nachkommen tapfer verteidigen... Der, der mich erschaf- 
fen hat, wird der Vater meines Sohns, der Gatte meines Weibs, der Vor- 
stand meiner Bürgerschaft, der Prediger meiner Gemeinde sein und wird 
dies besser sein, als ich es bin, ja gerade besser, wenn ich tot bin, als zu 
meinen Lebzeiten, weil ich ihn mit meinem Leben hindere. Aber was rede 
ich von solchen Dingen mit Dir, der Du durch Gottes Gnade in allen Din- 
gen größer bist als ich? Allein, ich habe es auf allerlei Weise versuchen 
wollen, ob Melanchthon ... wenigstens durch Euch ... bekehrt werden 
mag. Denn ich halte ihn nicht für so verkehrt, daß, wenn Gott selbst durch 
einen Engel vom Himmel ihm befiehlt, guten Muts zu sein, er solchen Be- 
fehl verachten würde. ... Man soll doch die Psalmen, die Apostel und 
Christus selbst nicht verachten, welche uns ... bestürmen, tröstend, leh- 
rend, in uns dringend: Seid getrost, fürchtet euch nicht, hoffet, seid männ- 
lieh, seid unverzagt.17״

Im August, nachdem CA und Confutatio Vorlagen, gab es Ausgleichs- 
Verhandlungen, an denen u. a. Melanchthon und Brenz auf evangelischer 
Seite teilnahmen. Bei aus ihrer Sicht substantiellen Punkten, etwa der 
Rechtfertigung oder der Darreichung des Abendmahls allein unter der Ge- 
stalt des Brotes, haben sie jedes Zugeständnis ״standhaft verweigert18״ . In

16 Brenz an J. Isenmann, 4. 8. 1530, CR 2, 245.
17 Luther an Brenz, 30. Juni 1530, WA Br 5, 417-419, Nr. 1614. Vgl. dazu H. Ehmer, 

Johannes Brenz und Martin Luther, in: Luthers Wirkung, FS M. Brecht, hg. v. W.- 
D. Hauschild, W. Neuser und C. Peters, 1992, 97-109, hier Anm. 34.

18 Brecht, Augsburger Reichstag (wie Anm. 14), 21; Kantzenbach, Reichstag (wie 
Anm. 14), 66ff.
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Zeremonialfragen aber S1e Zugeständnissen bereit, beim Chorge-
wand der Priester, beim Fasten, und nıiıcht wen1g heikel bei der welth-
chen Jurisdiktion der Bischöfte Trenz und Melanchthon en sich 21sS0 1C-

latıv weıt vorgewagt. S1ie wurden deshalb 1 eigenen ager harsch kriti-
sıert; „die Prediger fact sämtlicher evangelischer Städte“ ehnten die An-
gebote ab, berichtete Brenz. ber CT hielt das tür 1t1 vVvVon „sessel-
ockenden Theologen“, die die Getahr nicht erkannt hatten: Sile „würden
eher den Te1Ls in Verwirrung bringen, als da{fiß 61e auch NUuUT 1 1iC 2l
das Me{fiigewand oder die zıvile Jurisdiktion der 1SCHOfe nachgeben, auch
W die Freiheit der christlichen Lehre festgehalten wird“1?

W arum wWwWalr TEeNZz Ompromissen bereit gewesen:! „Du wünschst dir
oft sterben‘“, schrieb seıiınen Haller ollegen Isenmann, „aber
nicht darum geht CS, dafß TeNnz oder senmann stirbt, denn die sind bereit
ZU Tod sondern darum geht C5S, dafß WITr nicht ınrecht un
aHe Vernunft die 1IC. der Verfolgung und dem Untergang preisgeben.
1)as vermeiden WITF, davor fürchten WI1r uns, das suchen WITr sorgfältig 1b
zuwenden“. ES handele sich bei seınen Angeboten NUur geringe KONn-
zessıionen, die eher taktischen Charakter hätten; g€1 hnehin nıcht ZUuU

befürchten, „dafß die egner UNsSsSCIC Kompromifßvorschläge annehmen‘“.
Entscheiden: 1st, dafi die Substanz des Evangeliums keinen chaden
N1MmM „Was hbedeuten denn och die papistischen Fasten, wenn 1HNan die
Freiheit der Lehre esthält.‘“ ach diesem Krıterium wliegt theologische
und politische Risiken 2b Man cdart etiwa den Chorrock nıicht Au Prinzı-
plenreılitereı blehnen „Sonst ware 6S eın Ärgernis, den Chorrock anzuzle-
hen, während 14l doch die Freiheit der Lehre behält, gegen keines,
wWenn Al CECI erwerung des OITOCKS des Evangeliums beraubt
wird und viele ausend Menschen niedergemacht werden. “ Man erkennt
deutlich, wWw1e die Kompromißbereitschaft 11UT dem starken Eindruck
der Furcht VOor „Krieg und Verderbung des Deutschen Lands*?2! steht
Brenz‘ Haltung wurde er kritisch interpretiert. artın Brecht hat aber
7zuletzt belegt, ‚eiıne besondere Konzessionsbereitschaift”, die proble-
matisch waäre, nicht erkennen ist“*2

Brenz 111 isenmann, 1530O, A, 357
Brenz Isenmann, 30, 2, 361., Hervorhebung VOIl mir

71 Krenz 1 Hofmeister, 1530, 1n Th Pressel (Hg.}, Anecdota Brentiana. Un-
gedruckte Brieie und Redenken VOon Johannes Brenz, Tübingen 1868,
Brecht, Augsburger Reichstag (\wie Anm 1 4], 2Of Früher hatte Brecht noch VONJN

einem „Ausrutschen“ Brenz ın Augsburg gesprochen Brecht, Abgrenzung
der Verständigung. Was wollten die Protestanten ın Irient?, BWKG 1970),
1485-175, hier 149).

132

Zeremonialfragen aber waren sie zu Zugeständnissen bereit, beim Chorge- 
wand der Priester, beim Fasten, und -  nicht wenig heikel -  bei der weltli- 
eben Jurisdiktion der Bischöfe. Brenz und Melanchthon haben sich also re- 
lativ weit vorgewagt. Sie wurden deshalb im eigenen Lager harsch kriti- 
siert; ״die Prediger fast sämtlicher evangelischer Städte״ lehnten die An- 
geböte ab, berichtete Brenz. Aber er hielt das für Kritik von ״sessel- 
hockenden Theologen״, die die Gefahr nicht erkannt hatten: Sie ״würden 
eher den Erdkreis in Verwirrung bringen, als daß sie auch nur im Blick auf 
das Meßgewand oder die zivile Jurisdiktion der Bischöfe nachgeben, auch 
wenn die Freiheit der christlichen Lehre festgehalten wird19״ .

Warum war Brenz zu Kompromissen bereit gewesen? ״Du wünschst dir 
oft zu sterben״, schrieb er an seinen Haller Kollegen Isenmann, ״aber 
nicht darum geht es, daß Brenz oder Isenmann stirbt, denn die sind bereit 
zum Tod...! sondern darum geht es, daß wir nicht zu unrecht und gegen 
alle Vernunft die Kirche der Verfolgung und dem Untergang preisgeben. 
Das vermeiden wir, davor fürchten wir uns, das suchen wir sorgfältig ab- 
zuwenden״ . Es handele sich bei seinen Angeboten nur um geringe Kon- 
Zessionen, die eher taktischen Charakter hätten,· es sei ohnehin nicht zu 
befürchten, ״daß die Gegner unsere Kompromißvorschläge annehmen״ . 
Entscheidend ist, daß die Substanz des Evangeliums keinen Schaden 
nimmt. ״Was bedeuten denn noch die papistischen Fasten, wenn man die 
Freiheit der Lehre festhält.״ Nach diesem Kriterium wiegt er theologische 
und politische Risiken ab: Man darf etwa den Chorrock nicht aus Prinzi- 
pienreiterei ablehnen: ״Sonst wäre es ein Ärgernis, den Chorrock anzuzie- 
hen, während man doch die Freiheit der Lehre behält, dagegen keines, 
wenn man wegen Verwerfung des Chorrocks des Evangeliums beraubt 
wird und viele tausend Menschen niedergemacht werden.20״ Man erkennt 
deutlich, wie die Kompromißbereitschaft nur unter dem starken Eindruck 
der Furcht vor ״Krieg und Verderbung des Deutschen Lands21״ steht. 
Brenz׳ Haltung wurde früher kritisch interpretiert. Martin Brecht hat aber 
zuletzt belegt, daß ״eine besondere Konzessionsbereitschaft״, die proble- 
matisch wäre, nicht zu erkennen ist22.

19 Brenz an J. Isenmann, 8. 9. 1530, CR 2, 357.
20 Brenz an J. Isenmann, 11. 9. 1530, CR 2, 36!f., Hervorhebung von mir (HCB).
21 Brenz an A. Hofmeister, 2. 9. 1530, in: Th. Pressel (Hg.), Anécdota Brentiana. Un- 

gedruckte Briefe und Bedenken von Johannes Brenz, Tübingen 1868, 96.
22 Brecht, Augsburger Reichstag (wie Anm. 14), 20f. Früher hatte Brecht noch von 

einem ״Ausrutschen" Brenz׳ in Augsburg gesprochen (M. Brecht, Abgrenzung 
oder Verständigung. Was wollten die Protestanten in Trient?, BWKG 70 [1970], 
148-175, hier 149).
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ıne Übereinkunft wurde bei den Verhandlungen nicht erzielt. So eNTt-
1l1elt der Reichstagsabschied des Kalsers die Bekräftigung des antiretorma-
torischen Wormser Ediktes Von 521 TYTeNz te den Abschied ab e1-
ne Kommentar für den Haller Rat prüfte CT die In ihm enthaltenen iIn-
haltlichen Aussagen: Das Abendmahl einer Gestalt ist schrift-
widrig un!: inakzeptabel. uch das eßopfer 1st deshalb abzulehnen; 6S
entwertet das einmalige Opter Christi und ästert Christus; lediglic. beim
Chorgewand und anderen außeren eremonı.ı1en sind Zugeständnisse MÖ#g-
ich egen die letzte Ölung 1st in sich nichts falsch ist aber,
ihr sündenvergebende Wirkung zugesprochen wird. e1m Frei:en en
und der Rechtfertigung sola fide und das ist interessant ware eın Kom-
promifßs wohl tinden, TeNz ber Reichstagsabschied werden die
Na| Ottes und der Glaube unzulässig reduziert®

Für die Ablehnung des Reichstagsabschiedes mußte 11Nan bereit se1n, die
Konsequenzen tragen. Sich darin „vereinıgen und vergleichen. das
kan und H1a miı1t guten (ewuWssen VOT C(:Ot Nachtail der Selikait nıcht
geschehen  n2‚4. Brenz‘ Rat entsprechend?> hat auch der Haller Rat den
schied nicht angeNOMMEN. Diese „Öökumenische“ Ertahrung eines T1NONA-

telangen, Ende Hanız erfolglosen Rıngens dürtte nachhaltig geprägt
en Luther schrieh C71. „Du lachst vielleicht, dafß bei () viel Zeıt,
SO viel Mühe und jel Iun nichts zustande gekommen ist Ich ın
der Tat, dafßß nıe eın Reichstag stattge:  den hat, auf dem mehr erzieltEine Übereinkunft wurde bei den Verhandlungen nicht erzielt. So ent-  hielt der Reichstagsabschied des Kaisers die Bekräftigung des antireforma-  torischen Wormser Ediktes von 1521. Brenz lehnte den Abschied ab. In ei-  nem Kommentar für den Haller Rat prüfte er die in ihm enthaltenen in-  haltlichen Aussagen: Das Abendmahl nur unter einer Gestalt ist schrift-  widrig und inakzeptabel. Auch das Meßopfer ist deshalb abzulehnen; es  entwertet das einmalige Opfer Christi und lästert Christus; lediglich beim  Chorgewand und anderen äußeren Zeremonien sind Zugeständnisse mög-  lich. Gegen die letzte Ölung ist an sich nichts zu sagen; falsch ist aber, daß  ihr sündenvergebende Wirkung zugesprochen wird. Beim Freien Willen  und der Rechtfertigung sola fide - und das ist interessant — wäre ein Kom-  promiß wohl zu finden, so Brenz. Aber im Reichstagsabschied werden die  Gnade Gottes und der Glaube unzulässig reduziert?.  Für die Ablehnung des Reichstagsabschiedes mußte man bereit sein, die  Konsequenzen zu tragen. Sich darin „vereinigen und vergleichen..., das  kan und mag mit guten Gewussen vor Got on Nachtail der Selikait nicht  geschehen‘“2, Brenz‘ Rat entsprechend®® hat auch der Haller Rat den Ab-  schied nicht angenommen. Diese „ökumenische“ Erfahrung eines mona-  telangen, am Ende ganz erfolglosen Ringens dürfte ihn nachhaltig geprägt  haben. An Luther schrieb er: „Du ... lachst vielleicht, daß bei so viel Zeit,  so viel Mühe und so viel Tun nichts zustande gekommen ist. Ich meine in  der Tat, daß nie ein Reichstag stattgefunden hat, auf dem ... mehr erzielt  ... wurde, als auf diesem, auf dem nichts erreicht wurde, ... Unsere Geg-  ner wurden auf diesem Reichstag als wahre Pharaonen und Antichriste  kund und offenbar.‘“2®  Die Religionsgespräche der 40er Jahre  Jahre später nahm Brenz an den Religionsgesprächen in Hagenau, Worms  und Regensburg 1541 und 1546 teil. Man konnte sich über Verfahren und  23  „Des freyen Willen und des blossen Glaubens halb wer wol ein Mitel zu treffen;  Aber wie es ... der Artickel des Abschieds gemeint, so wurdt darmit der Gnad  Gottes jr ere und dem Glauben sein Gerechtikait enzogen. Dan sovil man dem  freyen Willen zulegt, sovil benimpt man der Gnad Gottes, und sovil man Ge-  rechtikait den Wercken zugibt, sovil nimpt man sie dem Glauben.“ (Brenz an den  Rath zu Hall, Anfang Oktober 1530, Pressel [wie Anm. 21], 101).  2 Ebd.  25 Brenz an den Rath zu Hall, Ende September 1530, Pressel (wie Anm. 21), 98.  26 Brenz an M. Luther, 4. 11. 1530, WA Br 5, 675, Nr. 1745.  133wurde, als auf diesem, auf dem nichts erreicht wurde. nsere Geg
1CcI wurden auf diesem Reichstag als wahre Pharaonen und Antichriste
kund und offtenbar. ‘2

Die Religionsgespräche der 4UET re

Jahre spater ahm rTeNz den Religionsgesprächen in Hagenau, orms
und Regensburg $41 und 1546 teil Man konnte sich ber Vertahren und

„Des treyen Willen und des blossen Glaubens halb wWe[I wol eın Mitel treffen;
ber wI1ıeEine Übereinkunft wurde bei den Verhandlungen nicht erzielt. So ent-  hielt der Reichstagsabschied des Kaisers die Bekräftigung des antireforma-  torischen Wormser Ediktes von 1521. Brenz lehnte den Abschied ab. In ei-  nem Kommentar für den Haller Rat prüfte er die in ihm enthaltenen in-  haltlichen Aussagen: Das Abendmahl nur unter einer Gestalt ist schrift-  widrig und inakzeptabel. Auch das Meßopfer ist deshalb abzulehnen; es  entwertet das einmalige Opfer Christi und lästert Christus; lediglich beim  Chorgewand und anderen äußeren Zeremonien sind Zugeständnisse mög-  lich. Gegen die letzte Ölung ist an sich nichts zu sagen; falsch ist aber, daß  ihr sündenvergebende Wirkung zugesprochen wird. Beim Freien Willen  und der Rechtfertigung sola fide - und das ist interessant — wäre ein Kom-  promiß wohl zu finden, so Brenz. Aber im Reichstagsabschied werden die  Gnade Gottes und der Glaube unzulässig reduziert?.  Für die Ablehnung des Reichstagsabschiedes mußte man bereit sein, die  Konsequenzen zu tragen. Sich darin „vereinigen und vergleichen..., das  kan und mag mit guten Gewussen vor Got on Nachtail der Selikait nicht  geschehen‘“2, Brenz‘ Rat entsprechend®® hat auch der Haller Rat den Ab-  schied nicht angenommen. Diese „ökumenische“ Erfahrung eines mona-  telangen, am Ende ganz erfolglosen Ringens dürfte ihn nachhaltig geprägt  haben. An Luther schrieb er: „Du ... lachst vielleicht, daß bei so viel Zeit,  so viel Mühe und so viel Tun nichts zustande gekommen ist. Ich meine in  der Tat, daß nie ein Reichstag stattgefunden hat, auf dem ... mehr erzielt  ... wurde, als auf diesem, auf dem nichts erreicht wurde, ... Unsere Geg-  ner wurden auf diesem Reichstag als wahre Pharaonen und Antichriste  kund und offenbar.‘“2®  Die Religionsgespräche der 40er Jahre  Jahre später nahm Brenz an den Religionsgesprächen in Hagenau, Worms  und Regensburg 1541 und 1546 teil. Man konnte sich über Verfahren und  23  „Des freyen Willen und des blossen Glaubens halb wer wol ein Mitel zu treffen;  Aber wie es ... der Artickel des Abschieds gemeint, so wurdt darmit der Gnad  Gottes jr ere und dem Glauben sein Gerechtikait enzogen. Dan sovil man dem  freyen Willen zulegt, sovil benimpt man der Gnad Gottes, und sovil man Ge-  rechtikait den Wercken zugibt, sovil nimpt man sie dem Glauben.“ (Brenz an den  Rath zu Hall, Anfang Oktober 1530, Pressel [wie Anm. 21], 101).  2 Ebd.  25 Brenz an den Rath zu Hall, Ende September 1530, Pressel (wie Anm. 21), 98.  26 Brenz an M. Luther, 4. 11. 1530, WA Br 5, 675, Nr. 1745.  133der Artickel des Abschieds gemeint, wurdt darmit der Cnad
( ,Ottes JI CIC und dem Gilauben se1n Gerechtikait ENZUECN. Dan SOVil £11aI1 dem
frevyen Willen zulegt, Sovil benimpt der nad (ottes, und sovıl 1a (,e-
rechtikait den Wercken zugibt, Ssovil nımpt 1a S1e dem Glauben.” (Brenz den
ath Hall, Antang Oktober 3 f Pressel )wie Anm 211, I01).
Ebd.

23 Brenz den ath Hall, FEnde September 30U, Pressel (wie Anm. 21), 98
Brenz Luther, 1530, DBr \ y 675, NrT. 1745
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Eine Übereinkunft wurde bei den Verhandlungen nicht erzielt. So ent- 
hielt der Reichstagsabschied des Kaisers die Bekräftigung des antireforma־ 
torischen Wormser Ediktes von 1521. Brenz lehnte den Abschied ab. In ei- 
nem Kommentar für den Haller Rat prüfte er die in ihm enthaltenen in- 
haltlichen Aussagen: Das Abendmahl nur unter einer Gestalt ist schrift- 
widrig und inakzeptabel. Auch das Meßopfer ist deshalb abzulehnen; es 
entwertet das einmalige Opfer Christi und lästert Christus,· lediglich beim 
Chorgewand und anderen äußeren Zeremonien sind Zugeständnisse mög- 
lieh. Gegen die letzte Ölung ist an sich nichts zu sagen,· falsch ist aber, daß 
ihr sündenvergebende Wirkung zugesprochen wird. Beim Freien Willen 
und der Rechtfertigung sola fide -  und das ist interessant -  wäre ein Korn- 
promiß wohl zu finden, so Brenz. Aber im Reichstagsabschied werden die 
Gnade Gottes und der Glaube unzulässig reduziert23.

Für die Ablehnung des Reichstagsabschiedes mußte man bereit sein, die 
Konsequenzen zu tragen. Sich darin ״vereinigen und vergleichen..., das 
kan und mag mit guten Gewussen vor Got on Nachtail der Selikait nicht 
geschehen24״. Brenz׳ Rat entsprechend25 hat auch der Haller Rat den Ab- 
schied nicht angenommen. Diese ״ökumenische״ Erfahrung eines mona- 
telangen, am Ende ganz erfolglosen Ringens dürfte ihn nachhaltig geprägt 
haben. An Luther schrieb er: ״Du ... lachst vielleicht, daß bei so viel Zeit, 
so viel Mühe und so viel Tun nichts zustande gekommen ist. Ich meine in 
der Tat, daß nie ein Reichstag stattgefunden hat, auf dem ... mehr erzielt 
... wurde, als auf diesem, auf dem nichts erreicht wurde. ... Unsere Geg- 
ner wurden auf diesem Reichstag als wahre Pharaonen und Antichriste 
kund und offenbar.26״

Die Religionsgespräche der 40er fahre

Jahre später nahm Brenz an den Religionsgesprächen in Hagenau, Worms
und Regensburg τ$4τ und T546 teil. Man konnte sich über Verfahren und

 ·,Des freyen Willen und des blossen Glaubens halb wer wol ein Mitei zu treffen״ 23
Aber wie es . ..  der Artickel des Abschieds gemeint, so wurdt darmit der Gnad 
Gottes jr ere und dem Glauben sein Gerechtikait enzogen. Dan sovil man dem 
freyen Willen zulegt, sovil benimpt man der Gnad Gottes, und sovil man Ge- 
rechtikait den Wercken zugibt, sovil nimpt man sie dem Glauben.״ (Brenz an den 
Rath zu Hall, Anfang Oktober 1530, Pressel [wie Anm. 21], 101).

24 Ebd.
25 Brenz an den Rath zu Hall, Ende September 1530, Pressel (wie Anm. 21), 98.
26 Brenz an M. Luther, 4. 11. 1530, WA Br 5, 675, Nr. 1745.
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Voraussetzungen L11UTr schwer einıgen. Die Evangelischen pochten auf die
chrift als höchste Autorität Deshalb erklärten s1e, sich nicht jedem Er-
gebnis unterwerfen können, da der Kalser nicht Richter 1n Glaubenssa-
chen se1 und der aps schon al nıcht Auft diese AUS evangelischer 1C
csehr wichtigen Vorfragen wurde jiel eıt verwendet. uch ın den alt-
lichen Verhandlungen kam 1inlnan nıcht eiInNem Ergebnis. Die Rechtterti-
PunNng, Brenz, wird 1n den Gesprächen VO  - der (‚egenselte Urc. „ 5U-
phismata”“ und „absurda” verdunkelt und verfälscht“‘. Der kritische
Punkt wWwWäar das sofa fide das die Altgläubigen, auch WEenn Cc5 Annäh:  q

gab, ablehnten?®s das ist nicht ohne Aktualität 11 1C auf die
Diskussion die „Ci-emeimsame rklärung ZUu1 Rechtfertigungslehre“, ın
der gerade dieser Punkt umstriıitten Wäalr insgesamt w al Brenz Urteil etwa
ber das espräc. 1n Hagenau 54I vernichtend: Er sS€1 „unlustig ber das
ungereimpt Fürnehmen dieser Handlung“. Es Sl doch e1in Unding, da{(ß
”  anl den mıiıt SrOSSCI Pracht e1nNn Colloquium tfürgebe“ und dann
völlig ina  eptable Bedingungen stelle Und Ende drohen S1e auch
och miı1t Krıeg „In Summa, i1st den STOSSCH Herrn nicht ernNSt, das eın
Christliche Retormacion werde. Es 111055 warlich eın yetlicher selbs Se1-
neTtT seelen sehenz/29.

546, als schon der Schmalkaldische Krıeg ın der Luft lag, tellte der wurt-
tembergische erzog Ulrich Brenz die rage, obh ina  - sich auf eın CV:

uelles ökumenisches „Minimalprogramm“ Zur Einigung mit der rOm1-
schen IC einlassen könne: ob eıne „Concordia 1n Religione” akzepta-
bel sel, wenn der aps den tikel VONn der Rechtfertigung, das en!
ahl beiderlei Gestalt und die Priesterehe zugestehen würde. TeNZz
1€e€ 1ın seinem Cutachten bei er nötıgen uC. ach „christlicher e1-
nigkeit“” dieses Projekt tür 5allZ unmöglich. Der Papst i1st der Antichrist.
Christus un!: Antichristus können sich nıe miteinander vergleichen. er
aps wird sich 11UT scheinbar auft Verhandlungen einlassen; ın jedem Fall
wird se1ıne Anerkennung als aup der Kirche ZULTI Bedingung machen.

27 Brenz Luther, L 546, Br 302f{., Nr. 42049; Brenz Amsdorfift,
1546, 6, 641

28 Kautmann, Die kriteriologische Funktion der Rechtfertigungslehre iın den In
therischen Bekenntnisschriften, IhK L 1998, 47-64, hier Lexutt,
Rechtfertigung 1 Gespräch. D)as Rechttertigungsverständnis in den Religionsge-
sprächen VO  3 HMagenau, Worms und Regensburg 540/41 (FKDG 64), 1996 Vgl
uch Brecht/H. Ehmer, Südwestdeutsche Reformationsgeschichte, 1984,
313{f.

29 Brenz Kanzler Vogler, 540, Pressel (wie Anm. 21), 205 Dingel,
Art Religionsgespräche LV, IRE 28, 659
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Voraussetzungen nur schwer einigen. Die Evangelischen pochten auf die 
Schrift als höchste Autorität. Deshalb erklärten sie, sich nicht jedem Er- 
gebnis unterwerfen zu können, da der Kaiser nicht Richter in Glaubenssa- 
chen sei und der Papst schon gar nicht. Auf diese aus evangelischer Sicht 
sehr wichtigen Vorfragen wurde viel Zeit verwendet. Auch in den inhalt- 
liehen Verhandlungen kam man nicht zu einem Ergebnis. Die Rechtferti- 
gung, so Brenz, wird in den Gesprächen von der Gegenseite durch ״so- 
phismata" und ״absurda" verdunkelt und verfälscht27. Der kritische 
Punkt war das sola fide, das die Altgläubigen, auch wenn es sonst Annähe־ 
rungen gab, ablehnten28 -  das ist nicht ohne Aktualität im Blick auf die 
Diskussion um die ״Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre", in 
der gerade dieser Punkt umstritten war. Insgesamt war Brenz' Urteil etwa 
über das Gespräch in Hagenau 1541 vernichtend: Er sei ״unlustig über das 
ungereimpt Fürnehmen dieser Handlung". Es sei doch ein Unding, daß 
 man den unsern mit grosser Pracht ein Colloquium fürgebe" und dann״
völlig inakzeptable Bedingungen stelle. Und am Ende drohen sie auch 
noch mit Krieg. ״In Summa, es ist den grossen Herrn nicht emst, das ein 
Christliche Reformación werde. Es muss warlich ein yetlicher selbs zu sei- 
ner seelen sehen"29.
1546, als schon der Schmalkaldische Krieg in der Luft lag, stellte der würt- 
tembergische Herzog Ulrich an Brenz die Frage, ob man sich auf ein even- 
tuelles ökumenisches ״Minimalprogramm“ zur Einigung mit der römi- 
sehen Kirche einlassen könne: ob eine ״Concordia in Religione" akzepta- 
bei sei, wenn der Papst den Artikel von der Rechtfertigung, das Abend- 
mahl unter beiderlei Gestalt und die Priesterehe zugestehen würde. Brenz 
hielt in seinem Gutachten bei aller nötigen Suche nach ״christlicher ei- 
nigkeit" dieses Projekt für ganz unmöglich. Der Papst ist der Antichrist. 
Christus und Antichristus können sich nie miteinander vergleichen. Der 
Papst wird sich nur scheinbar auf Verhandlungen einlassen; in jedem Fall 
wird er seine Anerkennung als Haupt der Kirche zur Bedingung machen.

27 Brenz an Luther, 17. 2. 1546, WA Br 11, 302L, Nr. 4209; Brenz an Amsdorff, 29. 2. 
1546, CR 6, 64L

28 Th. Kaufmann, Die kriteriologische Funktion der Rechtfertigungslehre in den lu- 
therischen Bekenntnisschriften, ZThK B. 10, 1998, 47-64, hier 50; A. Lexutt, 
Rechtfertigung im Gespräch. Das Rechtfertigungsverständnis in den Religionsge- 
sprächen von Hagenau, Worms und Regensburg 1540/41 (FKDG 64), 1996. -  Vgl. 
auch M. Brecht/H. Ehmer, Südwestdeutsche Reformationsgeschichte, 1984, 
3 uff·

29 Brenz an Kanzler Vogler, 4. 8. 1540, Pressel (wie Anm. 21), 205ff. Vgl. I. Dingel, 
Art.: Religionsgespräche IV, TRE 28, 659.
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uch inhaltlich 1e TeNZ eiınen Konsens in der Rechtfertigungslehre
nicht mehr für denkbar, anders als w1e€e gesagt och ın ugsburg
Jetzt aber, ach den Ertahrungen VO  — ugsburg und 2AUS den Religionsge-
sprächen, Wäar T viel skeptischer. In Regensburg hatte InNnan einmal eınen
Kompromißvorschlag gehabt, aber der wWwWAar „ SO ambigue et flexiloque g -
stellt, daf{ß e1in jegliche Dartey ihre meınung darau{(ß erhalten mag  H# Wird
der Artikel VON der Rechtfertigung aber nicht mi1t hellen, lauteren und kla
111 Worten erklärt, können €e1 Partejen gleiche Worte gebrauchen,
aber S16 5aIlZ ungleich verstehen. Lhe Formel „Christus i1st allein uLNscIC

Gerechtigkeit“ wiıird VO  - den Katholiken ausgelegt, da{ß WI1r unNns

zunächst AUS natürlichen Krätten des freien Willens vorbereiten INUSSEN
ZuU. Empfang der Gerechtigkeit; spater kommen die Tugenden und die
er 1Ns pie. Und Wenn wirklich eiınen Konsens in der Rechttferti-
gungslehre gebe, dann müßte der aps vieles andere auch aufgeben:
lafß, Fegeteuer, eßopter. TeNZz akzentuiert also eutlıc die zentrale Be-
deutung der Rechtfertigung; INan erkennt leicht die Parallelen ZuUu!T Diskus-
S1017 die kriteriologische Bedeutung der Rechtfertigungslehre 1ın I8
der „Gemeinsamen rklärung“. Das rgebnis jedenfalls 1st deutlich Die
Evangelischen csollen sıch wen1g miıt dem Papst einlassen w1e Israe] mıiıt
den Kanaanıtern Brenz hat dieser eıit gar keine Hoffnung mehr auf ©@1-
C Verständigung DiIie christlichen Fürsten csollen fest und eın die ‚Van-

gelische Lehre festhalten, „biß der Allmächtige se1iNn allgemein concilium
und reichstag des jJüngsten gerichts halten wirdt Alsdann wirdt die refor-
matıon der kirchen dieser estalt verabschiedet, dafß ZU ewigen lob
de{(ß göttlichen]und der gantzen kirchen heyl gelange.“ Die Re-
formation der KANZCH Kirche rückt 1er 1NSs Eschaton.

Der Schmalkaldische Tieg und das Augsburger nterım

ach dem Scheitern er Einigungsversuche griff Kalser Karl ZU. Mıit-
tel der Gewalt 546/47 rlebte die evangelische Bewegung ın Deutschland
die Katastrophe des Schmalkaldischen Krieges. Nachdem der Kalser das
Heer des Schmalkaldischen Bundes geschlagen hatte, ZU$ CI 16 De-
zember 546 mi1t 20.00600G vornehmlic. spanischen Oldaten 1 Schwäbisch
all eın Der kaiserliche Kanzler Giranvella wohnte Te 1n Brenz Predi-
gerhaus; oldaten hatten den Prediger, der gerade ach ause kam, mi1t der

Bidembach, Consiliorum theologicorum Decas VIL, Frankturt I61I1I, 14-—20;
Hartmann/K. ager, Johann Brenz, Bände, Hamburg 1840/1842, Band I, I 54{M1.;
vgl Brecht, Abgrenzung wıe Anm. 22},
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Auch inhaltlich hielt Brenz einen Konsens in der Rechtfertigungslehre 
nicht mehr für denkbar, anders als -  wie gesagt -  noch in Augsburg 1530. 
Jetzt aber, nach den Erfahrungen von Augsburg und aus den Religionsge- 
sprächen, war er viel skeptischer. In Regensburg hatte man einmal einen 
Kompromißvorschlag gehabt, aber der war ״so ambiguë et flexiloque ge- 
stellt, daß ein jegliche partey ihre meinung darauß erhalten mag״ . Wird 
der Artikel von der Rechtfertigung aber nicht mit hellen, lauteren und kla- 
ren Worten erklärt, so können beide Parteien gleiche Worte gebrauchen, 
aber sie ganz ungleich verstehen. Die Formel ״Christus ist allein unsere 
Gerechtigkeit״ wird von den Katholiken so ausgelegt, daß wir uns 
zunächst aus natürlichen Kräften des freien Willens vorbereiten müssen 
zum Empfang der Gerechtigkeit; später kommen die Tugenden und die 
Werke ins Spiel. Und wenn es wirklich einen Konsens in der Rechtferti- 
gungslehre gebe, dann müßte der Papst vieles andere auch aufgeben: Ab- 
laß, Fegefeuer, Meßopfer. Brenz akzentuiert also deutlich die zentrale Be- 
deutung der Rechtfertigung; man erkennt leicht die Parallelen zur Diskus- 
sion um die kriteriologische Bedeutung der Rechtfertigungslehre in § 18 
der ״Gemeinsamen Erklärung״ . Das Ergebnis jedenfalls ist deutlich: Die 
Evangelischen sollen sich so wenig mit dem Papst einlassen wie Israel mit 
den Kanaanitern. Brenz hat zu dieser Zeit gar keine Hoffnung mehr auf ei- 
ne Verständigung. Die christlichen Fürsten sollen fest und rein die evan- 
gelische Lehre festhalten, ״biß der Allmächtige sein allgemein concilium 
und reichstag des jüngsten gerichts halten wirdt. Alsdann wirdt die refor- 
mation der kirchen dieser gestalt verabschiedet, daß es zum ewigen lob 
deß göttlichen namens und der gantzen kirchen heyl gelange.30״ Die Re- 
formation der ganzen Kirche rückt hier ins Eschaton.

Der Schmalkaldische Krieg und das Augsburger Interim

Nach dem Scheitern aller Einigungsversuche griff Kaiser Karl V. zum Mit- 
tel der Gewalt. 1546/47 erlebte die evangelische Bewegung in Deutschland 
die Katastrophe des Schmalkaldischen Krieges. Nachdem der Kaiser das 
Heer des Schmalkaldischen Bundes geschlagen hatte, zog er am 16. De- 
zember 1546 mit 20.000 vornehmlich spanischen Soldaten in Schwäbisch 
Hall ein. Der kaiserliche Kanzler Granvella wohnte direkt in Brenz' Predi- 
gerhaus; Soldaten hatten den Prediger, der gerade nach Hause kam, mit der

30 F. Bidembach, Consiliorum theologicorum Decas VII, Frankfurt 1611, 14-20; J.
Hartmann/K. Jäger, Johann Brenz, 2 Bände, Hamburg 1840/1842, Band Π, 154ff.;
vgl. Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 150-152.
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Hellebarde auf der Tust ZUT OÖffnung YTenz mufßte liehen und
irrte 1n einNner kalten Dezembernacht auf den Feldern umber. Bıs in den Ja
uar mulßte sich versteckt en einem T1eE agte T' „Ich der ich
1n all re das Evangelium Christi gepredigtHellebarde auf der Brust zur Öffnung gezwungen. Brenz mußte fliehen und  irrte in einer kalten Dezembernacht auf den Feldern umher. Bis in den Ja-  nuar mußte er sich versteckt halten. In einem Brief klagte er: „Ich, der ich  in Hall 24 Jahre das Evangelium Christi gepredigt ... und um der Bürger  von Halle willen so viele und so ehrenvolle Berufungen ausgeschlagen ha-  be, ich werde beim Einzug des Kaisers in der Stadt zuerst aus meinem  Hause, dann aus der Stadt vertrieben, ohne Hülfe und Rath, und während  die ganze Stadt so vielen gottlosen Buben offen stand, wurde mir nicht ein-  mal das kleinste, engste Räumlein gegönnt in einer Stadt, in der ich so vie-  le Gebete zu Gott geschickt habe. .. Ich überlasse die ganze Sache Gott.  Werde ich wieder in der Stadt aufgenommen, so werde ich dem Herrn  danken, mehr um der Kirche als um meinetwillen; wo nicht, so ist die Er-  de des Herrn. Ich weiß gewiß, daß der Herr ... mehr für mich sorgen wird,  als ich für mich selbst. Darum werfe ich meine Sorgen auf den Herrn“®!,  Nach dem Abzug des Kaisers kehrte Brenz noch einmal zurück in die  Stadt. Aber nicht für lange. Der Kaiser wollte mit dem Rückenwind des ge-  wonnenen Krieges die Religionsfrage vorläufig, bis zu einem Konzil,  klären. Er tat das durch ein Zwangsbekenntnis, das er für die Evangeli-  schen verpflichtend machte. Das Augsburger Interim (15. 5. 1548) ließ den  Protestanten lediglich ein paar Zugeständnisse, den Laienkelch und die  Priesterehe. Aber die katholischen Riten, die Messe, die sieben Sakramen-  te sollten wieder eingeführt werden; faktisch wurde die Reformation weit-  gehend rückgängig gemacht.  Brenz war ein kompromißloser Gegner des Interims. In Briefen sprach er  nicht vom „Interim“, sondern vom „interitus“, vom Untergang*?. In ei-  nem Gutachten für den Haller Rat ging Brenz die einzelnen Punkte durch,  benannte das Akzeptable, aber auch das, was er für unmöglich hinnehm-  bar hielt, und das war das meiste. Besonders weist er die Wiedereinführung  der Opfermesse zurück. Auch die Vorstellungen von den Heiligen, vom  Fegefeuer, etliche Zeremonialbestimmungen werden zurückgewiesen. Be-  sonders kritisch setzt sich Brenz mit der Rechtfertigungslehre des Inte-  rims auseinander®®. Wichtig ist ihm —- und diesen Gedanken betont er jetzt  immer wieder: Nicht die Evangelischen sind die Neuerer oder gar die  Häretiker, sondern die römische Kirche, die sich von den biblischen  Grundlagen der Kirche entfernt hat. Brenz und sein Mitpfarrer Isenmann  31 Brenz an M. Gräter, 28. 12. 1546, Hartmann/Jäger II (wie Anm. 30), 162f.  32 Pressel (wie Anm. 21), 292. 295. Zum Widerhall des Interim in Brenz‘ Predigten  vgl. M. Brecht, Brenz als Zeitgenosse. Die Reformationsepoche im Spiegel seiner  Schriftauslegungen, BWKG 70 (1970), 5-39, hier 8-13.  3 Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 156f.  136und der Bürger
VO  - willen viele und ehrenvolle Berufungen ausgeschlagen ha-
be, ich werde beim Einzug des Kailsers ın der zuerst 4aUus meınem
ause, dann 4AUS der Stadt vertrieben, ohne ülte und Rath, und während
die Stadt vielen gottlosen Buben en stand, wurde mır nicht e1IN-
ma] das kleinste, eENZStE Räumlein egöonnt 1n eiıner tadt, der ich Vvle-
le Gebete (‚Ott geschickt habe. Ich überlasse die BANZC AaC. (xOtt.
er! ich wieder 1ın der aufgenommen, werde ich dem Herrn
danken, mehr der Kirche als [11 meinetwillen; nicht, 1st die Er-
de des Herrn Ich weiß gewifß, der Herr mehr mich SUISCH wird,
als ich für mich selbst Darum werte ich mMeıne dorgen auft den Herrn“$)

ach dem Abzug des Kalsers kehrte TeNz och einmal zurück 1n die
ber nicht für ange Der Kalser wollte mit dem Rückenwind des g -

Krı]eges die Religionsftrage vorläufig, bis einem Konzil,
klären Er tat das durch eın Zwangsbekenntnis, das für die Evangeli-
schen verpflichtend machte. 1)as Augsburger Interim , 548] 1e1% den
Yrotestanten lediglic eın DaaIl Zugeständnisse, den Laienkelch und die
Priesterehe. ber die katholischen Kıten, die Messe, die sieben akramen:-

ollten wieder ingeführt werden; aktısc. wurde die Reformation weıit-
gehend rückgängig gemacht.

Tenz eın kompromißloser Gegner des terıms Brieten sprach CI

nıcht VO „Interim“, sondern V „interitus“, VO Untergang®“. e1-
19190! Gutachten für den Haller Rat gıng renz die einzelnen Punkte durch,
benannte das eptable, aber auch das, w as für unmöglich ınnehm-
bar ielt, und das W3l das me1ı1lste. Besonders weılst CI die Wiedereinführung
der Opfermesse 7zurück. uch die Vorstellungen Vomn den Heiligen, VO:

Fegeteuer, tlıche Zeremonialbestimmungen werden zurückgewiesen. Be-
sonders kritisch sich TCNZ mıiıt der Rechttertigungslehre des Inte-
T1118 auseinander® Wichtig ıst und diesen Gedanken betont er jetzt
immer wieder: Nicht die Evangelischen sind die Neuerer oder die
Häretiker, sondern die römische Kirche, die sich VO  - den biblischen
Grundlagen der Kirche entfernt hat TrTenNz und seın Mitpfarrer Isenmann

31 Brenz Gräter, 28 1546, Hartmann/Jäger (wie Anm. 30), L62{f.
Pressel (wie 21]), 2902 29  n Zum Widerhall des erım 1n Brenz‘ redigten
vgl Brecht, Brenz als Zeitgenosse. Dıe Reformationsepoche ım Spiegel seiner
Schriftauslegungen, BWKG 1970]), 5—39, hier —I
Brecht, Abgrenzung (wie Anm 22), 156
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Hellebarde auf der Brust zur Öffnung gezwungen. Brenz mußte fliehen und 
irrte in einer kalten Dezembemacht auf den Feldern umher. Bis in den Ja- 
nuar mußte er sich versteckt halten. In einem Brief klagte er: ״Ich, der ich 
in Hall 24 Jahre das Evangelium Christi gepredigt ... und um der Bürger 
von Halle willen so viele und so ehrenvolle Berufungen ausgeschlagen ha- 
be, ich werde beim Einzug des Kaisers in der Stadt zuerst aus meinem 
Hause, dann aus der Stadt vertrieben, ohne Hülfe und Rath, und während 
die ganze Stadt so vielen gottlosen Buben offen stand, wurde mir nicht ein- 
mal das kleinste, engste Räumlein gegönnt in einer Stadt, in der ich so vie- 
le Gebete zu Gott geschickt habe... Ich überlasse die ganze Sache Gott. 
Werde ich wieder in der Stadt aufgenommen, so werde ich dem Herrn 
danken, mehr um der Kirche als um meinetwillen,· wo nicht, so ist die Er- 
de des Herrn. Ich weiß gewiß, daß der Herr ... mehr für mich sorgen wird, 
als ich für mich selbst. Darum werfe ich meine Sorgen auf den Herrn31״.

Nach dem Abzug des Kaisers kehrte Brenz noch einmal zurück in die 
Stadt. Aber nicht für lange. Der Kaiser wollte mit dem Rückenwind des ge- 
wonnenen Krieges die Religionsfrage vorläufig, bis zu einem Konzil, 
klären. Er tat das durch ein Zwangsbekenntnis, das er für die Evangeli- 
sehen verpflichtend machte. Das Augsburger Interim ( 15. 5.15 48 ) ließ den 
Protestanten lediglich ein paar Zugeständnisse, den Laienkelch und die 
Priesterehe. Aber die katholischen Riten, die Messe, die sieben Sakramen- 
te sollten wieder eingeführt werden; faktisch wurde die Reformation weit- 
gehend rückgängig gemacht.

Brenz war ein kompromißloser Gegner des Interims. In Briefen sprach er 
nicht vom ״Interim״, sondern vom ״interitus״, vom Untergang32. In ei- 
nem Gutachten für den Haller Rat ging Brenz die einzelnen Punkte durch, 
benannte das Akzeptable, aber auch das, was er für unmöglich hinnehm־ 
bar hielt, und das war das meiste. Besonders weist er die Wiedereinführung 
der Opfermesse zurück. Auch die Vorstellungen von den Heiligen, vom 
Fegefeuer, etliche Zeremonialbestimmungen werden zurückgewiesen. Be- 
sonders kritisch setzt sich Brenz mit der Rechtfertigungslehre des Inte- 
rims auseinander33. Wichtig ist ihm -  und diesen Gedanken betont er jetzt 
immer wieder: Nicht die Evangelischen sind die Neuerer oder gar die 
Häretiker, sondern die römische Kirche, die sich von den biblischen 
Grundlagen der Kirche entfernt hat. Brenz und sein Mitpfarrer Isenmann

31 Brenz an M. Gräter, 28. 12. 1546, Hartmann/Jäger II (wie Anm. 30), 162f.
32 Pressel (wie Anm. 21), 292. 295. Zum Widerhall des Interim in Brenz׳ Predigten 

vgl. M. Brecht, Brenz als Zeitgenosse. Die Reformationsepoche im Spiegel seiner 
Schriftauslegungen, BWKG 70 (1970), 5-39, hier 8-13.

33 Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 156f.
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schreiben, S1€ selen ZWAaT dem Kaliser als legitimer Obrigkeit „n ihrem
weltlichen Reich“ ZU. Gehorsam verpflichtet; „aber INa 1Ns Reich
Christi greifen und uns Beschwerliches wider (‚;ew1ssen
UuUNsSsScCICIH Amt aufdringen wiil“, da 119 nicht nachgeben. Die WwWel-
Regimenten-Lehre Luthers ewährt sich ler als Unterscheidungskriteri-
u den Bereich legitimer staatlıcher Autorıtät des 41lsers abzuheben
V Bereich des Glaubens, alleiın die SC anrneı letzte Auto-
r1ta hat Und bei dieser Wahrheit geht E  6sS u11} einen etzten rnst „Diese
Sache 1St wichtig un: groß, und geht bei einem jeglichen Se1Ne e1lge-

Seligkeit oder Verdammnis.“ Man onne „wol den Lhenern
göttliches OItSs das leibliche Leben Man kan aber nımmermehr
rechtmessige götliche Ursach tinden, die abgethanen Missbreuchschreiben, sie seien zwar dem Kaiser als legitimer Obrigkeit „in ihrem  weltlichen Reich“ zum Gehorsam verpflichtet; „aber so man ins Reich  Christi ... greifen und uns etwas Beschwerliches wider unser Gewissen an  unserem Amt aufdringen will“, da darf man nicht nachgeben. Die Zwei-  Regimenten-Lehre Luthers bewährt sich hier als Unterscheidungskriteri-  um, um den Bereich legitimer staatlicher Autorität des Kaisers abzuheben  vom Bereich des Glaubens, wo allein die biblische Wahrheit letzte Auto-  rität hat. Und bei dieser Wahrheit geht es um einen letzten Ernst: „Diese  Sache ist wichtig und groß, und es geht bei einem jeglichen um seine eige-  ne Seligkeit oder Verdammnis.“ Man könne „wol den getrewen Dienern  göttliches Worts das leibliche Leben nemen. Man kan aber nimmermehr  rechtmessige götliche Ursach finden, die abgethanen Missbreuch ... wi-  derumb anzurichten.“ Brenz und Isenmann wissen also genau, daß man  sich mit dieser Haltung in Gefahr bringt®*.  So kam es dann auch. Am Abend des 24. Juni 1548, an seinem 49. Ge-  burtstag, erhielt Brenz im letzten Moment eine Warnung und verließ um-  gehend die Stadt. Seine sechs Kinder und seine schwerkranke Frau ließ er  zurück. Wieder mußte er sich im Freien durchschlagen. Erst am nächsten  Tag erfuhr er, daß er nur äußerst knapp der Verhaftung entgangen war: Der  Kaiser hatte Brenz wegen seines Widerstandes gegen das Interim durch  spanische Soldaten verhaften lassen wollen®. Es war sein endgültiger Ab-  schied von Hall.  Für Brenz begannen Jahre der Flucht. In immer neuen Verstecken, zu de-  nen der württembergische Herzog Ulrich ihm verhalf, hielt er sich auf. Im  Herbst ließ der Kaiser, der persönlich in Schwaben die schleppende Ein-  führung des Interims beschleunigen wollte, die Burg Württemberg nach  Brenz durchsuchen; Brenz hielt sich aber auf der abgelegeneren Burg Ho-  henwittlingen bei Urach auf. In einer Mischung aus Dankbarkeit und  Schadenfreude berichtete er, wie die spanischen Soldaten die Burg Würt-  temberg umstellten und vergeblich den letzten Winkel nach Gegnern des  Interims absuchten. „Nicht einmal ein Mucks von einem Kirchendiener“  haben sie gefunden®®. Trotzdem schickte ihn Herzog Ulrich Mitte Sep-  34 Bedencken etlicher Predicanten, als der zu Schwebischen Hall — aufs Interim  1548 (W. Köhler, Bibliographia Brentiana ... [1904], Nieuwkoop 1963, Nr. 162)};  vgl. Buder, Zwei unbekannte Bedenken von Johannes Brenz an Herzog Ulrich und  Herzog Christoph über das Interim, BWKG 32 (1928}, 10-37; Brecht, Abgrenzung  (wie Anm. 22}, 152-154.  3 Brenz an E. Alber, 1548, Pressel (wie Anm. 21), 286f.; Hairtmann/läger II (wie  Anm. 30), 174f.; Brenz 1499-1570 (wie Anm. 5), 94.  3 Brenz an V. Dietrich, 17. 9. 1548, Pressel (wie Anm. 21), 281.  137W1-

erum anzurichten.” Brenz und Isenmann w1ıssen also aU, 1an

sich mıiıt dieser Haltung 1n efahr bringt“*
SO kam dann auch. en des Junı 1548, seinem (le-

burtstag, rhielt TEeNZz 171 etzten Moment eıiıne Warnung und verließ
gehend die Stadt NSeine sechs Kınder und seıne schwerkranke Frau iefß CI

zurück. Wieder mudifite sich 1m Freijen durchschlagen. Ist nächsten
Tager CI, da{ißs NNUuI auilserst knapp der Verhaftung entgangen Wäal. Der
Kalser hatte Brenz se1nes Widerstandes das Interım UrcC.
spanische Oldaten verhaitten lassen wollen®>. ES wWal eın endgültiger
schied Von all

FÜr Tenz begannen Jahre der Flucht immer Verstecken, Zi de.
LICI der württembergische erZog T1IC. iıhm verhalf, 1elt CT sich auf Im
Herbst 1eß der Kailser, der persönlich CAhwaben die schleppende Eın-
führung des terıms beschleunigen wollte, die Burg Württemberg ach
YTenz durchsuchen: Brenz 1e. sich aber aut der abgelegeneren Burg Ho-
henwittlingen bei TAaC. auf In einer Mischung 4AUus Dankbarkeit und
Schadentfreude berichtete CI, WwI1e die spanischen oldaten die Burg Würt-
temberg umstellten und vergeblich den etzten ach egnern des
nNnterıms absuchten. 7}  1C. einmal eın ucC Von eiINemM Kirchendiener“
en S1e gefunden®®. Trotzdem chickte erzog 1C| Mıiıtte Sep-

Bedencken etlicher Predicanten, als der Schwebischen Hall aufs erim
1548 Köhler, Bibliographia Brentjianaschreiben, sie seien zwar dem Kaiser als legitimer Obrigkeit „in ihrem  weltlichen Reich“ zum Gehorsam verpflichtet; „aber so man ins Reich  Christi ... greifen und uns etwas Beschwerliches wider unser Gewissen an  unserem Amt aufdringen will“, da darf man nicht nachgeben. Die Zwei-  Regimenten-Lehre Luthers bewährt sich hier als Unterscheidungskriteri-  um, um den Bereich legitimer staatlicher Autorität des Kaisers abzuheben  vom Bereich des Glaubens, wo allein die biblische Wahrheit letzte Auto-  rität hat. Und bei dieser Wahrheit geht es um einen letzten Ernst: „Diese  Sache ist wichtig und groß, und es geht bei einem jeglichen um seine eige-  ne Seligkeit oder Verdammnis.“ Man könne „wol den getrewen Dienern  göttliches Worts das leibliche Leben nemen. Man kan aber nimmermehr  rechtmessige götliche Ursach finden, die abgethanen Missbreuch ... wi-  derumb anzurichten.“ Brenz und Isenmann wissen also genau, daß man  sich mit dieser Haltung in Gefahr bringt®*.  So kam es dann auch. Am Abend des 24. Juni 1548, an seinem 49. Ge-  burtstag, erhielt Brenz im letzten Moment eine Warnung und verließ um-  gehend die Stadt. Seine sechs Kinder und seine schwerkranke Frau ließ er  zurück. Wieder mußte er sich im Freien durchschlagen. Erst am nächsten  Tag erfuhr er, daß er nur äußerst knapp der Verhaftung entgangen war: Der  Kaiser hatte Brenz wegen seines Widerstandes gegen das Interim durch  spanische Soldaten verhaften lassen wollen®. Es war sein endgültiger Ab-  schied von Hall.  Für Brenz begannen Jahre der Flucht. In immer neuen Verstecken, zu de-  nen der württembergische Herzog Ulrich ihm verhalf, hielt er sich auf. Im  Herbst ließ der Kaiser, der persönlich in Schwaben die schleppende Ein-  führung des Interims beschleunigen wollte, die Burg Württemberg nach  Brenz durchsuchen; Brenz hielt sich aber auf der abgelegeneren Burg Ho-  henwittlingen bei Urach auf. In einer Mischung aus Dankbarkeit und  Schadenfreude berichtete er, wie die spanischen Soldaten die Burg Würt-  temberg umstellten und vergeblich den letzten Winkel nach Gegnern des  Interims absuchten. „Nicht einmal ein Mucks von einem Kirchendiener“  haben sie gefunden®®. Trotzdem schickte ihn Herzog Ulrich Mitte Sep-  34 Bedencken etlicher Predicanten, als der zu Schwebischen Hall — aufs Interim  1548 (W. Köhler, Bibliographia Brentiana ... [1904], Nieuwkoop 1963, Nr. 162)};  vgl. Buder, Zwei unbekannte Bedenken von Johannes Brenz an Herzog Ulrich und  Herzog Christoph über das Interim, BWKG 32 (1928}, 10-37; Brecht, Abgrenzung  (wie Anm. 22}, 152-154.  3 Brenz an E. Alber, 1548, Pressel (wie Anm. 21), 286f.; Hairtmann/läger II (wie  Anm. 30), 174f.; Brenz 1499-1570 (wie Anm. 5), 94.  3 Brenz an V. Dietrich, 17. 9. 1548, Pressel (wie Anm. 21), 281.  1371904|, Nieuwkoop 1963, Nr. L62)};
vgl Buder, Zwel unbekannte Bedenken Johannes Brenz erzog Ulrich und
Herzog Christoph über das erım, BWEKCG 1928}, 10—37/; Brecht, Abgrenzung
\wie Anm 22}, 152—154

45 Brenz Alber, 1548, Pressel (wie Anm. 21), 286f.; Hairtmann/läger wıe
ÄAnm. 30), 174£.; Brenz 9—-1570 (wie 5},
Brenz Dietrich, 1 1548, Pressel (wie AÄAnm. ZI)/ 81
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schreiben, sie seien zwar dem Kaiser als legitimer Obrigkeit ״in ihrem 
weltlichen Reich" zum Gehorsam verpflichtet; ״aber so man ins Reich 
Christi... greifen und uns etwas Beschwerliches wider unser Gewissen an 
unserem Amt auf dringen will", da darf man nicht nachgeben. Die Zwei- 
Regimenten-Lehre Luthers bewährt sich hier als Unterscheidungskriteri- 
um, um den Bereich legitimer staatlicher Autorität des Kaisers abzuheben 
vom Bereich des Glaubens, wo allein die biblische Wahrheit letzte Auto- 
rität hat. Und bei dieser Wahrheit geht es um einen letzten Emst: ״Diese 
Sache ist wichtig und groß, und es geht bei einem jeglichen um seine eige- 
ne Seligkeit oder Verdammnis." Man könne ״wol den getrewen Dienern 
göttliches Worts das leibliche Leben nemen. Man kan aber nimmermehr 
rechtmessige götliche Ursach finden, die abgethanen Missbreuch ... wi- 
demmb anzurichten." Brenz und Isenmann wissen also genau, daß man 
sich mit dieser Haltung in Gefahr bringt34.

So kam es dann auch. Am Abend des 24. Juni 1548, an seinem 49. Ge- 
burtstag, erhielt Brenz im letzten Moment eine Warnung und verließ um־ 
gehend die Stadt. Seine sechs Kinder und seine schwerkranke Frau ließ er 
zurück. Wieder mußte er sich im Freien durchschlagen. Erst am nächsten 
Tag erfuhr er, daß er nur äußerst knapp der Verhaftung entgangen war: Der 
Kaiser hatte Brenz wegen seines Widerstandes gegen das Interim durch 
spanische Soldaten verhaften lassen wollen35. Es war sein endgültiger Ab- 
schied von Hall.

Für Brenz begannen Jahre der Flucht. In immer neuen Verstecken, zu de- 
nen der württembergische Herzog Ulrich ihm verhalf, hielt er sich auf. Im 
Herbst ließ der Kaiser, der persönlich in Schwaben die schleppende Ein- 
führung des Interims beschleunigen wollte, die Burg Württemberg nach 
Brenz durchsuchen; Brenz hielt sich aber auf der abgelegeneren Burg Ho- 
henwittlingen bei Urach auf. In einer Mischung aus Dankbarkeit und 
Schadenfreude berichtete er, wie die spanischen Soldaten die Burg Würt- 
temberg umstellten und vergeblich den letzten Winkel nach Gegnern des 
Interims absuchten. ״Nicht einmal ein Mucks von einem Kirchendiener" 
haben sie gefunden36. Trotzdem schickte ihn Herzog Ulrich Mitte Sep־

34 Bedencken etlicher Predicanten, als der zu Schwebischen Hall -  aufs Interim 
1548 (W. Köhler, Bibliographia Brentiana . ..  [1904], Nieuwkoop 1963, Nr. 162); 
vgl. Buder, Zwei unbekannte Bedenken von Johannes Brenz an Herzog Ulrich und 
Herzog Christoph über das Interim, BWKG 32 (1928), 10-37; Brecht, Abgrenzung 
(wie Anm. 22), 152-154.

35 Brenz an E. Alber, 1548, Pressel (wie Anm. 21), 286f.; Hartmann/Jäger Π (wie 
Anm. 30), 174f.; Brenz 1499-1570 (wie Anm. 5), 94.

36 Brenz an V. Dietrich, 17. 9. 1548, Pressel (wie Anm. 21), 281.
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tember ZUrTr Vorsicht für eiıne Weile ach Basel Als CI die Nachricht VO

Tod SeiNer Frau erhielt, begab sich ach Stuttgart, sich die sechs
Kinder kümmern: Er SC „Meıne Frau, die schon lange V  — der
Schwindsucht eiallen wäal und durch das Exil umgeworten worden 1st,
hat ndlıich dieses sa2eculum verlassen. Deshalb ist M1ır In der uıne der Öt-
tentlichen Dınge auch eın chlag prıvaten nglücks worden.
ber auch wWenn ich VO  -} vielen und großen Antechtungen heimgesucht
werde, dennoch 11 ich VOI (:‚oOtt jenen Psalm zıtiıeren Ich 11 schweigen
und meımnen Mund nicht auftun, denn du ast Cs (\Ps 39, 10} Und der
zerschlägt, erselbe wird auch heilen.“$/ Man spurt 11 dieser Zeıt, w1€e sechr
Tenz 17 den biblischen JTexten, die eI als Prediger zeılt sSE1NES Lebens A2US5-

gelegt hat, auch exıistentiell zuhause ıst.
1Da der Kalser ıh: weıter „todt oder Jebendig“ suchen ließ, mußfiste Brenz

versteckt bleiben kEıne Weile hat ohl cehr unstet gelebt. Eineinhalb
Jahre auf der Burg Hornberg 1 Schwarzwald, SallzZ ach Luthers
Vorbild als Burgvogt, dem Pseudonym e1lC. Engster Er tiel LLUI

adurch auf, dafß nıcht wıe eın ordenthlicher Burgvogt soft und Iuchte
Brenz hat nicht die übersetzt, ohl aber eiıne Auslegung des ate-
chismus geschrieben®®. ach erzog Christophs egıerungsantrıtt war

Brenz 1n Sindeltingen und 1n Ehningen als dessen Ratgeber. y heiratete
ZU zweıten Mal TYSt ach dem nde des Nnterıms am 1 Janu-

wieder eın öffentliches Amt, als Stiftspropst 1n Stuttgart und her-
zoglicher RKat ährend der Zeıt se1ıner Flucht hatte BKrenz immer wieder
attraktive Berufungen erhalten, Uu. ach Straßburg, Magdeburg, Preußen,
England und Dänemark. ber renz stand beim erzog in Württemberg
117 Wort und blieh in Stuttgart als der eologe des erzogtums.

TeNz 1n der SanzZchHh Zeıt 11 1C. auf das „blutdurstige und mörde-
rische Interim “ VOomn völliger Entschlossenheit: „Ich kann nicht und ich
dart nicht und ich 111 nicht dem erım zustımmen. Deshalb gibt für
mich eine Versöhnung mit den Urhebern und den Verteidigern des Inte-
rims. 40 Wo die ubstanz des Pnberührt ist, gibt s keine KOmpro-
m1sse. „Das erıtus widerspricht der chrift des Herrn. Wıe Icann unter
olchen (‚egensätzen eın Konkordie geschlossen werden?“4!

&7 Brenz Dietrich, 1549, Pressel (wie Anm. 21), 297
Catechismus pla et uti;l; explicatione illustratus, Frankfurt/M. L, Köhler wıe
Anm 34), Nr 10 / u.0
Brenz Alber, 1548, Pressel \wie Anm 21), 289
Brenz Dietrich, 1548, Pressel (wıe ÄAnm. 21), 285

41 Brentiı1 Epistola adversus conciliationem Evangelii et libri Augustani, Pressei
(wie Anm. 21}, 295
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tember zur Vorsicht für eine Weile nach Basel. Als er die Nachricht vom 
Tod seiner Frau erhielt, begab er sich nach Stuttgart, um sich um die sechs 
Kinder zu kümmern: Er schrieb: ״Meine Frau, die schon lange von der 
Schwindsucht befallen war und durch das Exil umgeworfen worden ist, 
hat endlich dieses saeculum verlassen. Deshalb ist mir in der Ruine der öf- 
fentlichen Dinge auch ein Schlag privaten Unglücks versetzt worden. 
Aber auch wenn ich von vielen und großen Anfechtungen heimgesucht 
werde, dennoch will ich vor Gott jenen Psalm zitieren: Ich will schweigen 
und meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan (Ps 39,10). Und der 
zerschlägt, derselbe wird auch heilen.//37 Man spürt in dieser Zeit, wie sehr 
Brenz in den biblischen Texten, die er als Prediger zeit seines Lebens aus- 
gelegt hat, auch existentiell zuhause ist.

Da der Kaiser ihn weiter ״todt oder lebendig7׳ suchen ließ, mußte Brenz 
versteckt bleiben. Eine Weile hat er wohl sehr unstet gelebt. Eineinhalb 
Jahre lebte er auf der Burg Hornberg im Schwarzwald, ganz nach Luthers 
Vorbild als Burgvogt, unter dem Pseudonym Huldreich Engster. Er fiel nur 
dadurch auf, daß er nicht wie ein ordentlicher Burgvogt soff und fluchte. 
Brenz hat nicht die Bibel übersetzt, wohl aber eine Auslegung des Kate- 
chismus geschrieben38. Nach Herzog Christophs Regierungsantritt war 
Brenz in Sindelfingen und in Ehningen als dessen Ratgeber. 1550 heiratete 
er zum zweiten Mal. Erst nach dem Ende des Interims bekam er im Janu- 
ar 15 5 3 wieder ein öffentliches Amt, als Stiftspropst in Stuttgart und her- 
zoglicher Rat. Während der Zeit seiner Flucht hatte Brenz immer wieder 
attraktive Berufungen erhalten, u. a. nach Straßburg, Magdeburg, Preußen, 
England und Dänemark. Aber Brenz stand beim Herzog in Württemberg 
im Wort und blieb in Stuttgart als der erste Theologe des Herzogtums.

Brenz war in der ganzen Zeit im Blick auf das ״blutdurstige und morde- 
rische Interim39״ von völliger Entschlossenheit: ״Ich kann nicht und ich 
darf nicht und ich will nicht dem Interim zustimmen. Deshalb gibt es für 
mich keine Versöhnung mit den Urhebern und den Verteidigern des Inte- 
rims.40״ Wo die Substanz des Glaubens berührt ist, gibt es keine Kompro- 
misse. ״Das Interitus widerspricht der Schrift des Herrn. Wie kann unter 
solchen Gegensätzen ein Konkordie geschlossen werden?41״

37 Brenz an V. Dietrich, 5. 3. 1549, Pressel (wie Anm. 21), 297.
38 Catechismus pia et utili explicatione illustratus, Frankfurt/M. 15 51, Köhler (wie 

Anm. 34), Nr. 197 u.ö.
39 Brenz an E. Alber, 5. 12. 1548, Pressel (wie Anm. 21), 289.
40 Brenz an V. Dietrich, 7. 11. 1548, Pressel (wie Anm. 21), 285.
41 Brentii Epístola adversas conciliationem Evangelii et libri Augustani, Pressel 

(wie Anm. 21), 295.
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Dem erzog Ulrich riet CI, sich gegenüber dem Interım reıin Dassıv
verhalten. LIe Zwangseinführung Urc die übergeordnete Obrigkeit kön-

nicht verhindern, aber CI SO eiıne passıven Widerstand lei-
sten“® SO versuchte 12a 1 Württemberg, mıt hinhaltendem Taktieren
das Schlimmste verhindern. Trotzdem W äal die Lage zeıtweise eTrNSt

y hatte das nterım aber seınen Höhepunkt überschritten; 552 wurde
CS Urc. den Passauer Vertrag endgültig aufser Kraft DESECTIZET.

Das Tlentfer Konzil

Mıiıt der Rücknahme des nter1ms Urc. den Kalser wäal die Bedingung tür
die Protestanten verbunden, 11 dem Konzil In Irient teilzunehmen, das

Maı wiedererötfnet worden WarL. Tenz fertigte für erZog Chri-
stoph eın Cutachten ZUI rage der Teilnahme d}  F 1ın dem das Für und
Wider sorgfältig abwosg. Problematisch C die des Papstes, die
Unmöglichkeit, sich den Beschlüssen e1nes Konzils unterwerten, SOWI1Ee
die rage des freien Geleits Immerhin warl Brenz och auf der Flucht; und
Ian hatte das Schicksal des ann Hus och gut 1n Erinnerung. Für 1ıne
Teilnahme sprachen der Cehorsam gegenüber dem Kaılser und der ille,
mi1t dem eıgenen Bekenntnis Vour der hristenheit Ööffentlich auf-

So entschlo{fß Al sich auf Brenz Rat hin  4 ach ITtTıient gehen.
Es wWwWäal nıcht 11UT das taktische Entgegenkommen gegenüber dem Kalser,
sondern die Hotinung, daß eın Konzil sich der ahrheıt en musse,
„dafß auf dem an  en concılio die Jangwierige paltung 1 der Re-
ligion ZUT Einigkeit gebracht und es Mifßvertrauen hingelegt WEEI-

den43_
Das Vomn Brenz verfaßte Bekenntnis, das die Württemberger übergaben,

die Contessio Virtembergica, wollte laut Vorrede dem „Frieden der KIr-
chen“ dienen und zugleic „bezeugen, keiner anderen, dann der
rechten, wahren, apostolischen, katholischen und orthodoxen Lehr ın
S€ Kirchen aum gegeben worden sei 44 Der Autbau knüpft . die J1e-
derung des terıms ıund 1st insotern Orma eın Dialogbeitrag. An-
fang stehen Punkte, denen 6S keine Differenzen gibt Besonders inter-

Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 154-158; Brecht/Ehmer (wie Anm 28),
296-298; vgl Bossert, Das nterım ın Württemberg, SVRG 46/47, Halile 1895

Ernst (Hg.], Brietwechsel des erzogs Christophs vVon Wirtemberg, Band 1,
u  ga 1899, 216f.; vgi Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 161tt

Biızer, Contessio Virtembergica. D)Das Württembergische Bekenntnis Von 1,
1952, 138

139

Dem Herzog Ulrich riet er, sich gegenüber dem Interim rein passiv zu 
verhalten. Die Zwangseinführung durch die übergeordnete Obrigkeit kön- 
ne er nicht verhindern, aber er solle eine Art passiven Widerstand lei- 
sten42. So versuchte man in Württemberg, mit hinhaltendem Taktieren 
das Schlimmste zu verhindern. Trotzdem war die Lage zeitweise ernst. 
1550 hatte das Interim aber seinen Höhepunkt überschritten; 1552 wurde 
es durch den Passauer Vertrag endgültig außer Kraft gesetzt.

Das Trienter Konzil

Mit der Rücknahme des Interims durch den Kaiser war die Bedingung für 
die Protestanten verbunden, an dem Konzil in Trient teilzunehmen, das 
am i . Mai 15 51 wiedereröffnet worden war. Brenz fertigte für Herzog Chri- 
stoph ein Gutachten zur Frage der Teilnahme an, in dem er das Für und 
Wider sorgfältig abwog. Problematisch waren die Rolle des Papstes, die 
Unmöglichkeit, sich den Beschlüssen eines Konzils zu unterwerfen, sowie 
die Frage des freien Geleits. Immerhin war Brenz noch auf der Flucht; und 
man hatte das Schicksal des Johann Hus noch gut in Erinnerung. Für eine 
Teilnahme sprachen der Gehorsam gegenüber dem Kaiser und der Wille, 
mit dem eigenen Bekenntnis vor der gesamten Christenheit öffentlich auf- 
zutreten. So entschloß man sich auf Brenz' Rat hin, nach Trient zu gehen. 
Es war nicht nur das taktische Entgegenkommen gegenüber dem Kaiser, 
sondern die Hoffnung, daß ein Konzil sich der Wahrheit öffnen müsse, 
 -daß auf dem angesetzten concilio ... die langwierige Spaltung in der Re״
ligion ... zur Einigkeit gebracht und alles Mißvertrauen hingelegt wer- 
de"43.

Das von Brenz verfaßte Bekenntnis, das die Württemberger übergaben, 
die Confessio Virtembergica, wollte laut Vorrede dem ״Frieden der Kir- 
chen" dienen und zugleich ״bezeugen, daß sunst keiner anderen, dann der 
rechten, wahren, apostolischen, katholischen und orthodoxen Lehr in un- 
sem Kirchen Raum gegeben worden sei"44. Der Aufbau knüpft an die Glie- 
derung des Interims an und ist insofern formal ein Dialogbeitrag. Am An- 
fang stehen Punkte, an denen es keine Differenzen gibt. Besonders inter-

42 Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 154-158; Brecht/Ehmer (wie Anm. 28), 
296-298; vgl. G. Bossert, Das Interim in Württemberg, SVRG 46/47, Halle 1895.

43 V. Emst (Hg.), Briefwechsel des Herzogs Christophs von Wirtemberg, Band I, 
Stuttgart 1899, 216f.; vgl. Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 16 iff.

44 E. Bizer, Confessio Virtembergica. Das Württembergische Bekenntnis von 15 51, 
1952, 138.
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e$952nNt ı1st dann der Rechtfertigungsabschnitt. Der tikel beı dem
katholischen ODOS der drei Tugenden Glaube, Hotinung und Liebe e1n.
i ese se]en SCHAUSQ notwendig w1e gute Werke „und der aul Se1
atıg Urc che Liebe“. E1ın retormatorisch pallz ungewöhnlicher Einstieg,
erkennbar das Angebot einer Anknüptung. Dann aber olg die evangeli-
sche OS1t1oNn Daiß der Mensch dieser Tugenden gerechttertigt WCI-

de, ist abzulehnen Gerecht wird der Mensch VOLr Ciott allein Christi
willen un „allein uUrc den Clauben“ ®> der aCcC bleibt renz HAIlZ
fest, aber CI versucht der (‚egenselite 1n der UuiInahme VO  - deren 1erm1no-
logie entgegenzukommen. In den anderen Punkten geht die Contessio
AalZ hnlich VO  < Die tikel SEefzen DOSILtLV, anknüpten: und würdigen
steilenweise erstauniich die Anliegen der Gegenseite. e kritischen
Punkte werden klar, aber eher ZUTuC  alten. behandelt. 1rklıche alt-
liche Konzessionen TeLLC gibt CS niıcht

SO also die Lutheraner auf dem Konzil VO  — rlent, w 2a45 immer
wieder überraschend klingt. Der Vorgang ze1g eutlich, YTenz
sich 7zwischenzeitlicher Ernüchterungen „eıne gew1sse Beweglich-
e1ıt ın der kontessionellen Auseinandersetzung erhalten hatte“46 eraus-
gekommen Ist treilich nıiıchts. } )as Bekenntnis wurde 2. y VO  -

württembergischen (lesandten ın TrTIen übergeben. Um iıhre Diskussi-
onsbereitschaft dokumentieren, eisten Brenz un weıtere Theologen
eshalb 17 Maäaärz auch och persönlich ach Tient ber CS kam kei-
1IC OfIfnz.ıellen Gespräch, un: eıne Antwort wurde nicht gegeben. Das
Konzil hat das Verständigungsangebot der Chwab)en nıcht ANSCHNOMIMMNEECN.
ach drei Wochen eısten YCNZ und die anderen unverrichteter ınge
wieder ab ach historischem Urteil konnte C555 auch keine Verständigung
geben. Das Konzil hatte schon 4 / 1n der ersten Sitzungsperiode die har-
ten Beschlüsse ZU! Sunden- un! Rechttertigungslehre getro{ffen, die 1m Zu-
sammenhang der „Gememsamen Erklärung  44 wieder diskutiert werden.

Durch den Augsburger Religionsfrieden die kontessionellen
rTenzen vertestigt. Trotzdem tellte sich och einmal die rage ach
einem deutschen Nationalkonzil. BKrenz wWwWäar 19108  } aber AUS chaden klug
geworden. Im Grundsatz Se1 eın Konzil ZUr!r Klärung der kontessionellen
Daltung begrüßen hatte se1ıt Jahrzehnten 1imMMmMer wieder SESaZTt
Nur dürte CS keines päpstlicher Leıitung Se1in Schriftwidrige KONn-
zilsbeschlüsse könne 1114  — nicht akzeptieren. Auf eın wirklich unabhängi-
BCS Konzil aber gebe 6cs keine offnung. Deshalb sah rTenz keine MöÖg-

44 Contessio Virtembergica, V, Bizer (wie Anm. 44), 141
Brecht, Abgrenzung wie Anm 22}, L7  S
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essant ist dann der Rechtfertigungsabschnitt. Der Artikel setzt bei dem 
katholischen Topos der drei Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe ein. 
Diese seien genauso notwendig wie gute Werke ״und daß der Glaub sei 
tätig durch die Liebe". Ein reformatorisch ganz ungewöhnlicher Einstieg, 
erkennbar das Angebot einer Anknüpfung. Dann aber folgt die evangeli- 
sehe Position: Daß der Mensch wegen dieser Tugenden gerechtfertigt wer- 
de, ist abzulehnen. Gerecht wird der Mensch vor Gott allein um Christi 
willen und ״allein durch den Glauben"45. In der Sache bleibt Brenz ganz 
fest, aber er versucht der Gegenseite in der Aufnahme von deren Termino- 
logie entgegenzukommen. In den anderen Punkten geht die Confessio 
ganz ähnlich vor. Die Artikel setzen positiv, anknüpfend an und würdigen 
stellenweise erstaunlich die Anliegen der Gegenseite. Die kritischen 
Punkte werden klar, aber eher zurückhaltend behandelt. Wirkliche inhalt- 
liehe Konzessionen freilich gibt es nicht.

So waren also die Lutheraner auf dem Konzil von Trient, was immer 
wieder etwas überraschend klingt. Der Vorgang zeigt deutlich, daß Brenz 
sich trotz zwischenzeitlicher Ernüchterungen ״eine gewisse Beweglich- 
keit in der konfessionellen Auseinandersetzung erhalten hatte"46. Heraus- 
gekommen ist freilich nichts. Das Bekenntnis wurde am 24. 2. 1552 von 
württembergischen Gesandten in Trient übergeben. Um ihre Diskussi- 
onsbereitschaft zu dokumentieren, reisten Brenz und weitere Theologen 
deshalb im März auch noch persönlich nach Trient. Aber es kam zu kei- 
nem offiziellen Gespräch, und eine Antwort wurde nicht gegeben. Das 
Konzil hat das Verständigungsangebot der Schwaben nicht angenommen. 
Nach drei Wochen reisten Brenz und die anderen unverrichteter Dinge 
wieder ab. Nach historischem Urteil konnte es auch keine Verständigung 
geben. Das Konzil hatte schon 1547 in der ersten Sitzungsperiode die har- 
ten Beschlüsse zur Sünden- und Rechtfertigungslehre getroffen, die im Zu- 
sammenhang der ״Gemeinsamen Erklärung" wieder diskutiert werden.

Durch den Augsburger Religionsfrieden 1555 waren die konfessionellen 
Grenzen verfestigt. Trotzdem stellte sich 1556 noch einmal die Frage nach 
einem deutschen Nationalkonzil. Brenz war nun aber aus Schaden klug 
geworden. Im Grundsatz sei ein Konzil zur Klärung der konfessionellen 
Spaltung zu begrüßen -  so hatte er seit Jahrzehnten immer wieder gesagt. 
Nur dürfe es keines unter päpstlicher Leitung sein. Schriftwidrige Kon- 
zilsbeschlüsse könne man nicht akzeptieren. Auf ein wirklich unabhängi- 
ges Konzil aber gebe es keine Hoffnung. Deshalb sah Brenz keine Mög­

45 Confessio Virtembergica, Art. V, Bizer (wie Anm. 44), 141.
46 Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 174.
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1C  eı mehr, den konfessionellen Lssens auf diese Weise klären*.
Dıie Fronten hatten sich vertestigt und WIT wissen, das für lange eıt

leiben sollte

eıtere Dialoge und Konflikte

Ich habe mich beschränkt auf das Verhältnis VOoO  - Tenz ZUT römisch-ka-
tholischen Kirche. Es gab viele andere Dialog- und ontfli.  inien, die ich
1IUT NCI1NCIL 311

Suddeutschlan stie(ß die Ilutherische Retormation notwendig
111 m1t dem durch Zwingli gepragten schweizerisch-reformierten Iypus
Zu den Zwinglianern hatte Brenz Zze1t SeINES Lebens e1in sehr Iritisches
Verhältnis. Schon 5 gab ( e1iNne Auseinandersetzung miıt sSsEINEM ruühe:
T1 Studienireund Johannes Ökolampad, der ın Basel die symbolische Aus-
Jegung der Abendmahlsworte Christi behauptet hatte Dem hat eın Kreıs
VOIIl schwäbischen Theologen Krenz 1 SUß. Syngramma Suevicum W1-
dersprochen“®. TeNZz hatte damıit entscheidenden el daran, sich
der Zwinglianismus In Süddeutschlan wen1g ausbreiten konnte die:
SCT Front hlieb YTeNZz ımmer konsequent, etwa beim Marburger Religions-
gespräch 52U und + in Augsburg, eıne Verständigung mit den
Schweizern ıIn dieser rage ausschlofß Als ın den 5OCI ahren der Abend-
mahlsstreit wieder auflebte, hat Tenz wI1e kein anderer Luthers Posıiıtion,
auch ın der mıiıt der Abendmahislehre zusammenhängenden Christologie,
konsequent vertreten und zugespitzt?, och Brenz‘ testament heißt

„Insonderheit verwürte und verdamme ich aufß grund melins Hertzens
außtrucklich un  —_ mm1ıt die falsch verdampte Lehr der ‚winglia-
nel'."50

1iıne vergleichsweise tolerante Haltung ahm TEeNZ. gegenüber den [T QauU-
fern e1ın, den schwärmerisch-spiritualistischen (‚ruppen Rande der Re-
tormation. Das ec des römischen Reiches sah £ür 1E die Todesstrate
VOI. uch elanchthon und der äaltere Luther traten fr e1n chartes Vor-

4A7 Brecht, Abgrenzung (wie ÄAnm. 22}, 175
Brenz, Frühschritten (wie Anm 6), 222 Brecht, Frühe Theologie (wie Anm. 6),
7311

Brandy, Lie spate Christologie des Johannes Brenz, BHT! 80, 1Q91;
Mahlmann, Personeinheit Jesu mıiıt Ott Interpretation der Zweinaturenlehre ın
den christologischen Schritten des alten Brenz, BWKG 1970), 176-265
{Jer Theil des 1estaments Herrn O0annıs Brenti11 Betrettendt Se1N Contessi-

unnd Predigampt, Tübingen S 70, 4b/sa

I4I

lichkeit mehr, den konfessionellen Dissens auf diese Weise zu klären47. 
Die Fronten hatten sich verfestigt -  und wir wissen, daß das für lange Zeit 
so bleiben sollte.

Weitere Dialoge und Konflikte

Ich habe mich beschränkt auf das Verhältnis von Brenz zur römisch-ka- 
tholischen Kirche. Es gab viele andere Dialog- und Konfliktlinien, die ich 
nur nennen will.

In Süddeutschland stieß die lutherische Reformation notwendig zusam- 
men mit dem durch Zwingli geprägten schweizerisch-reformierten Typus. 
Zu den Zwinglianern hatte Brenz zeit seines Lebens ein sehr kritisches 
Verhältnis. Schon 1525 gab es eine Auseinandersetzung mit seinem frühe- 
ren Studienfreund Johannes Ökolampad, der in Basel die symbolische Aus- 
legung der Abendmahlsworte Christi behauptet hatte. Dem hat ein Kreis 
von schwäbischen Theologen um Brenz im sog. Syngramma Suevicum wi- 
dersprochen48. Brenz hatte damit entscheidenden Anteil daran, daß sich 
der Zwinglianismus in Süddeutschland wenig ausbreiten konnte. An die- 
ser Front blieb Brenz immer konsequent, etwa beim Marburger Religions- 
gespräch 1529 und 1530 in Augsburg, wo er eine Verständigung mit den 
Schweizern in dieser Frage ausschloß. Als in den 50er Jahren der Abend- 
mahlsstreit wieder auflebte, hat Brenz wie kein anderer Luthers Position, 
auch in der mit der Abendmahlslehre zusammenhängenden Christologie, 
konsequent vertreten und zugespitzt49. Noch in Brenz׳ Testament heißt 
es: ״Insonderheit verwürfe und verdamme ich auß grund meins Hertzens 
außtrucklich unn mit namen die falsch verdampte Lehr der Zwinglia- 
ner.50״

Eine vergleichsweise tolerante Haltung nahm Brenz gegenüber den Täu- 
fern ein, den schwärmerisch-spiritualistischen Gruppen am Rande der Re- 
formation. Das Recht des römischen Reiches sah für sie die Todesstrafe 
vor. Auch Melanchthon und der ältere Luther traten für ein scharfes Vor­

47 Brecht, Abgrenzung (wie Anm. 22), 175.
48 Brenz, Frühschriften I (wie Anm. 6), 222ff.; Brecht, Frühe Theologie (wie Anm. 6), 

73ff-
49 H.C. Brandy, Die späte Christologie des Johannes Brenz, BHTh 80, 1991; Th. 

Mahlmann, Personeinheit Jesu mit Gott. Interpretation der Zweinaturenlehre in 
den christologischen Schriften des alten Brenz, BWKG 70 (1970), 176-265.

50 Der erste Theil des Testaments Herrn Joannis Brentii Betreffendt sein Confess!־ 
on unnd Predigampt, Tübingen 1570, 4b/5a.
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gehen eın Tenz hingegen die Todesstrafe für Täuter strikt ab Be1
Menschen, die geistlich ırrten, se1l die eINZ1g AaNSCHNESSCHEC „Waite“ das
Wort oOttes „SOoNST, w a4s bedörtfift 1A1l denn studiren ın der eiligen
Geschrilfftt, dieweil doch hierinne der Henker der gelertst OCtOr ertunden
wird?“>1 Brenz War damıit nıcht für die Tolerierung mehrerer Ikontessio-
neller (Gruppen. 1eses 1115 heute Selbstverständliche schien ıhm 1 e1-
11IC (emeinwesen unmöglich. ber CI wal physische Bestratung.
SO hat CL, w1ıe Sebastian Castellio schrieb, „vil grımm1%? Wiıeten und
Verftolgung mıt SC1INEM schreiben abgestelt. das vil wenıger getödet sind
worden. SO vil hat e1nNs einıgen INAanlls meinung ZUWEBEN bracht, auch 1n
eiNner Bart zerrutteten zeit/52 Wenn das keine erkennung ist!

Gemäßigte Posıtionen VETrLrIALt Brenz auch ın der Hexenfrage oder beim
Problem des Umgangs miıt Bildern 1er übrigens mi1t dem wunderbar
nüchternen gument, CS E1 doch besser, die Jungen Männer schauten
während der Predigt Bilder d} als „die Jungtirawen als lebendige (:OÖöt-
zen/ »

NSe1ıt dem Tod Luthers un: dem Streit das nterım sab vermehrt INn-
nerlutherische pannunNZEN un Konflikte Mıt großer orge beobachtete
Brenz, da{fs die Lutheraner, die 7 Antang die geistlichen atten in
großem ONsens das Antichristentum richteten, S1e Jetz sich
selbst kehren“” und CT dachte el den V  - Luther ın der Christologie
Ballz abgewichenen Melanchthon und dessen chüler iın Wittenberg eben-

w1ıe den „Ketzerrichter“ Flacius un!:! se1ine Anhänger. WOo nöt1ıg
WAaftl, führte TENZ. diesen Streit ber möglich, war CT Vermittlung
emm Insbesondere beim sechr intenS1IvV geführten Streit die echt-
tertigungslehre des dreas Osjander ahm CT eipe oft kritisierte Vermutt-
lungsposition e1N

Brenz, Frühschritten (wie AÄAnm 6], Band IL, 1097/74, 485 Vgl Seebass, sint
persequendi haeretici? Die Stellung des Johannes Brenz Zu[fr Vertolgung un: DBe-
strafung der Täuter, BWEKG 1970]l, 40—99; Kantzenbach, Toleranzidee
(\wie AÄAnm. 3} Bossert, Johannes Brenz, „der Reformator Württembergs”, und
sSe1INE Toleranzideen, BWEKG 15 1911], L50O-I61I; 16 1912]), 25-—-4 7

Castellio, De Haereti1c1s, Sint persequendi (Magdeburg 1554), nach Brenz,
Frühschriften (wie Anm y 1 , 475
Maurer/Uhlshöter (wie Anm 51, LIS Vgl Pressel (wie Anm. 21), 192—-196

Brenz, De personalı Uun10Ne duarum ın Christo ‘Tübingen 1561], in
i{ e christologischen Schriften, hg Th Mahlmann, 'eil L Brenz, Werke F1-

Studienausgabe, hg Brecht und Schäter, I19851I, 76
65 Vgl Kantzenbach, Der Anteil des Johannes Bren?z der Konfessionspolitik

und Dogmengeschichte des Protestantismus, in Retormatio Unı Contessio,
Maurer, hg Kantzenbach und Müller, 1965, 3—129, hier 1 6{t

142

gehen ein. Brenz hingegen lehnte die Todesstrafe für Täufer strikt ab: Bei 
Menschen, die geistlich irrten, sei die einzig angemessene ״Waffe״ das 
Wort Gottes. ״Sonst,... was bedörfft man denn zu studiren in der Heiligen 
Geschrifft, dieweil doch hierinne der Henker der gelertst Doctor erfunden 
wird?51״ Brenz war damit nicht für die Tolerierung mehrerer konfessio- 
neller Gruppen. Dieses uns heute Selbstverständliche schien ihm in ei- 
nem Gemeinwesen unmöglich. Aber er war gegen physische Bestrafung.
50 hat er, wie Sebastian Castellio 1554 schrieb, ״vil grimmig Wieten und 
Verfolgung mit seinem schreiben abgestelt..., das vil weniger getödet sind 
worden. So vil hat eins einigen manns meinung zuwegen bracht, auch in 
einer so gar zerrütteten zeit52״. Wenn das keine Anerkennung ist!

Gemäßigte Positionen vertrat Brenz auch in der Hexenfrage oder beim 
Problem des Umgangs mit Bildern -  hier übrigens mit dem wunderbar 
nüchternen Argument, es sei doch besser, die jungen Männer schauten 
während der Predigt Bilder an, als ״die Jungfrawen als lebendige Göt- 
zen53״.

Seit dem Tod Luthers und dem Streit um das Interim gab es vermehrt in- 
nerlutherische Spannungen und Konflikte. Mit großer Sorge beobachtete 
Brenz, daß die Lutheraner, die ״am Anfang die geistlichen Waffen in 
großem Konsens gegen das Antichristentum richteten, sie jetzt gegen sich 
selbst kehren״ -  und er dachte dabei an den von Luther in der Christologie 
ganz abgewichenen Melanchthon und dessen Schüler in Wittenberg eben- 
so wie an den ״Ketzerrichter״ Flacius und seine Anhänger54. Wo es nötig 
war, führte Brenz diesen Streit. Aber wo möglich, war er um Vermittlung 
bemüht. Insbesondere beim sehr intensiv geführten Streit um die Recht- 
fertigungslehre des Andreas Osiander nahm er eine oft kritisierte Vermitt- 
lungsposition ein55.

51 Brenz, Frühschriften (wie Anm. 6), Band Π, 1974, 485. -  Vgl. G. Seebass, An sint 
persequendi haeretici? Die Stellung des Johannes Brenz zur Verfolgung und Be- 
strafung der Täufer, BWKG 70 (1970), 40-99; F. W. Kantzenbach, Toleranzidee 
(wie Anm. 13); G. Bossert, Johannes Brenz, ״der Reformator Württembergs", und 
seine Toleranzideen, BWKG 15 (1911), 150-161; 16 (1912), 25-47.

52 S. Castellio, De Haereticis, an sint persequendi (Magdeburg 1554), nach Brenz, 
Frühschriften Π (wie Anm. 51), 475.

53 Maurer/Uhlshöfer (wie Anm. 5), 118. Vgl. Pressel (wie Anm. 21), 192-196.
54 J. Brenz, De personal! unione duarum naturarum in Christo [Tübingen 1561], in: 

Die christologischen Schriften, hg. v. Th. Mahlmann, Teil I, J. Brenz, Werke. Ei- 
ne Studienausgabe, hg. v. M. Brecht und G. Schäfer, 1981, 76.

55 Vgl. F. W. Kantzenbach, Der Anteil des Johannes Brenz an der Konfessionspolitik 
und Dogmengeschichte des Protestantismus, in: Reformatio und Confessio, FS 
W. Maurer, hg. v. F. W. Kantzenbach und G. Müller, 1965, 113-129, hier 116ff.
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7Zwischen Festigkeit und Verständigung resümijlerende Überlegungen
BÄrenz als Bekenner. eıt se1nes Lebens stand 61 ın kritischer Auseinan-
dersetzung miıt dem hergebrachten Glauben, VOI em auch ın seıinen Pre-
digten®. Im Vl Luther wiederentdeckten evangelischen CGClauben geht

das ewıge eil Deshalb sSind Eindeutigkeit und Festigkeit 1mmMm Be-
kenntnis der Wahrheit>/ und gegebenentails auch der Streit darum >® nöt1g
Auf Kosten der ahrhneı dart 6n keinen Frieden geben. Brenz sah die KIr-
che ın einem endzeitliıchen Kamnpf, 1n dem S1e standzuhalten hatte re
SCE1INES Lebens w al CI Se1INes konsequenten Festhaltens evangeli-
schen Bekenntnis auf der Flucht Er hat muiıt seiınem Landesherrn Herzog
Christoph entscheidend beigetragen ZUT geschlossen Iutherischen Prägung
Württembergs, w 35 diesem den zweitelhaften Ruf e1iınes „Llutheri-
schen Spaniens‘>” einbrachte. TeNz wWäal e1n Bekenner, ohne Zweitel

TeNzZz als Okumeniker? Brenz hätte den Ausdruck „Okumeniker“ nıcht
verstanden, den heutigen Sınn bekommt der Begriff erst se1t dem L Jahr
hundert®® ber Brenz ahm e1n halbes Jahrhundert lang en wichti-
SCH Religionsgesprächen teil on 1ıne Brenzbiographie U dem Jahr
1717 tellte test: pp * konnte eın Zusammenkunfit oder Coloquium
Religions-Sachen gehalten werden, Brenz muifßte dabey seyn.“9' Und Brenz
wWwar 1n bemerkenswerter Weise sachliche Verständigung oder wen1g-

Milderung 1n Kontflikten bemüht IDER lag gewiß auch ın seinem
Charakter begründet, dessen „Sanfftmut“®* und Friedfertigkeit nıcht
VOo  ' Luther® gerühmt wurde. YTenz waäal für Festigkeit, aber Zu Wohl der

Brecht, Brenz als Zeıtgenosse (wie AÄAnm 32}, „8tt
Vgl Sparn, Studium Religionis 1n Brenz‘ Katechismus-Erklärung, BWEKG
1970]J, 118-147; Brandy (wie ÄAnm 49), 267it.

„ X Im Blick auf zwinglianische Tendenzen 1n der württembergischen GCirafschaft
Mömpelgard wollte Brenz 1n eınem Briet Schnepf VOo 1544 AaUS-

drücklich Untrieden stiften: „Ich hitte dich, dafß duZwischen Festigkeit und Verständigung - resümierende Überlegungen  Brenz als Bekenner. Zeit seines Lebens stand er in kritischer Auseinan-  dersetZung mit dem hergebrachten Glauben, vor allem auch in seinen Pre-  digten°. Im von Luther wiederentdeckten evangelischen Glauben geht es  um das ewige Heil. Deshalb sind Eindeutigkeit und Festigkeit im Be-  kenntnis der Wahrheit”’ und gegebenenfalls auch der Streit darum° nötig.  Auf Kosten der Wahrheit darf es keinen Frieden geben. Brenz sah die Kir-  che in einem endzeitlichen Kampf, in dem sie standzuhalten hatte. Jahre  seines Lebens war er wegen seines konsequenten Festhaltens am evangeli-  schen Bekenntnis auf der Flucht. Er hat mit seinem Landesherrn Herzog  Christoph entscheidend beigetragen zur geschlossen lutherischen Prägung  Württembergs, was diesem den etwas zweifelhaften Ruf eines „lutheri-  schen Spaniens“ einbrachte. Brenz war ein Bekenner, ohne Zweifel.  Brenz als Ökumeniker? Brenz hätte den Ausdruck „Ökumeniker“ nicht  verstanden, den heutigen Sinn bekommt der Begriff erst seit dem 19. Jahr-  hundert®. Aber Brenz nahm ein halbes Jahrhundert lang an allen wichti-  gen Religionsgesprächen teil. Schon eine Brenzbiographie aus dem Jahr  1717 stellte fest: „... konnte kein Zusammenkunfft oder Coloquium in  Religions-Sachen gehalten werden, Brenz mußte dabey seyn.“°! Und Brenz  war in bemerkenswerter Weise um sachliche Verständigung oder wenig-  stens um Milderung in Konflikten bemüht. Das lag gewiß auch in seinem  Charakter begründet, dessen „Sanfftmut““® und Friedfertigkeit nicht nur  von Luther® gerühmt wurde. Brenz war für Festigkeit, aber zum Wohl der  56 Brecht, Brenz als Zeitgenosse ([wie Anm. 32), 28ff.  57 Vgl. W. Sparn, Studium Religionis in Brenz‘ Katechismus-Erklärung, BWKG 70  (1970), 118-147; Brandy (wie Anm. 49), 267ff,  5 Im Blick auf zwinglianische Tendenzen in der württembergischen Grafschaft  Mömpelgard wollte Brenz in einem Brief an E. Schnepf vom 7. 1I. 1544 aus-  drücklich Unfrieden stiften: „Ich bitte dich, daß du ... dafür sorgst, daß mein  Brief die Zwietracht mehr nährt als den Frieden wiederherstellt.“ (Hartmann/Jä-  ger II [wie Anm. 30], 136).  5 J, Wallmann, Die wundersame Rückkehr der Konkordienformel in die württem-  bergische Landeskirche, ZThK 95 (1998], 462-498, hier 477.  S0 R, Frieling, Art.: Ökumene, TRE 25, 47.  $1 Johannes Brenz 1499-1570 (wie Anm. 5), 116.  $2 Markgraf Georg von Brandenburg über Brenz, nach Ehmer (wie Anm. 19), 100.  63 1530 schreibt Luther über Brenz: „Mir [gleicht] beim vierfachen Geist des Elia (1.  Kön 19) der Wind, das Erdbeben und das Feuer, die Berge umstürzen und Felsen  erschüttern. Dir aber ... jenes stille sanfte Sausen eines sanften Windhauches“  (Vorwort zu Brenz‘’ Amoskommentar, WA 30/II, 649f.).  143dafür SOrgSt, dafß meın
Brieft die Z wietracht mehr nährt als den Frieden wiederherstellt.” (Hartmann/Jä
SCI 11 [wıe Anm 30], 136|]

50 Wallmann, Die wundersame Rückkehr der Konkordientormel in die wurttem-
bergische Landeskirche, ThK Y 1998], 462_4981 hier 477

Frieling, Art Ökumene, IRE 25,
61 Johannes Brenz 09—157/70 (wie ÄAnm 5} 116

Markgraf eorg VONn Brandenburg über Brenz, nach Ehmer (\Wwie Anm L9), 10O
63 3 schreibt Luther über Brenz: „Mir gleicht| eım viertachen £e1s des Elia (I

Kön 19} der Wind, das .rabeDen und das Feuer, die erge umstuürzen un: Felsen
erschüttern. Lr berZwischen Festigkeit und Verständigung - resümierende Überlegungen  Brenz als Bekenner. Zeit seines Lebens stand er in kritischer Auseinan-  dersetZung mit dem hergebrachten Glauben, vor allem auch in seinen Pre-  digten°. Im von Luther wiederentdeckten evangelischen Glauben geht es  um das ewige Heil. Deshalb sind Eindeutigkeit und Festigkeit im Be-  kenntnis der Wahrheit”’ und gegebenenfalls auch der Streit darum° nötig.  Auf Kosten der Wahrheit darf es keinen Frieden geben. Brenz sah die Kir-  che in einem endzeitlichen Kampf, in dem sie standzuhalten hatte. Jahre  seines Lebens war er wegen seines konsequenten Festhaltens am evangeli-  schen Bekenntnis auf der Flucht. Er hat mit seinem Landesherrn Herzog  Christoph entscheidend beigetragen zur geschlossen lutherischen Prägung  Württembergs, was diesem den etwas zweifelhaften Ruf eines „lutheri-  schen Spaniens“ einbrachte. Brenz war ein Bekenner, ohne Zweifel.  Brenz als Ökumeniker? Brenz hätte den Ausdruck „Ökumeniker“ nicht  verstanden, den heutigen Sinn bekommt der Begriff erst seit dem 19. Jahr-  hundert®. Aber Brenz nahm ein halbes Jahrhundert lang an allen wichti-  gen Religionsgesprächen teil. Schon eine Brenzbiographie aus dem Jahr  1717 stellte fest: „... konnte kein Zusammenkunfft oder Coloquium in  Religions-Sachen gehalten werden, Brenz mußte dabey seyn.“°! Und Brenz  war in bemerkenswerter Weise um sachliche Verständigung oder wenig-  stens um Milderung in Konflikten bemüht. Das lag gewiß auch in seinem  Charakter begründet, dessen „Sanfftmut““® und Friedfertigkeit nicht nur  von Luther® gerühmt wurde. Brenz war für Festigkeit, aber zum Wohl der  56 Brecht, Brenz als Zeitgenosse ([wie Anm. 32), 28ff.  57 Vgl. W. Sparn, Studium Religionis in Brenz‘ Katechismus-Erklärung, BWKG 70  (1970), 118-147; Brandy (wie Anm. 49), 267ff,  5 Im Blick auf zwinglianische Tendenzen in der württembergischen Grafschaft  Mömpelgard wollte Brenz in einem Brief an E. Schnepf vom 7. 1I. 1544 aus-  drücklich Unfrieden stiften: „Ich bitte dich, daß du ... dafür sorgst, daß mein  Brief die Zwietracht mehr nährt als den Frieden wiederherstellt.“ (Hartmann/Jä-  ger II [wie Anm. 30], 136).  5 J, Wallmann, Die wundersame Rückkehr der Konkordienformel in die württem-  bergische Landeskirche, ZThK 95 (1998], 462-498, hier 477.  S0 R, Frieling, Art.: Ökumene, TRE 25, 47.  $1 Johannes Brenz 1499-1570 (wie Anm. 5), 116.  $2 Markgraf Georg von Brandenburg über Brenz, nach Ehmer (wie Anm. 19), 100.  63 1530 schreibt Luther über Brenz: „Mir [gleicht] beim vierfachen Geist des Elia (1.  Kön 19) der Wind, das Erdbeben und das Feuer, die Berge umstürzen und Felsen  erschüttern. Dir aber ... jenes stille sanfte Sausen eines sanften Windhauches“  (Vorwort zu Brenz‘’ Amoskommentar, WA 30/II, 649f.).  143jenes stille sanite Sausen eines santten Windhauches“
(Vorwort Brenz Amoskommentar, 30/11, 4A9f.)]
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Zwischen Festigkeit und Verständigung -  resümierende Überlegungen

Brenz als Bekenner. Zeit seines Lebens stand er in kritischer Auseinan- 
dersetfcung mit dem hergebrachten Glauben, vor allem auch in seinen Pre- 
digten56. Im von Luther wiederentdeckten evangelischen Glauben geht es 
um das ewige Heil. Deshalb sind Eindeutigkeit und Festigkeit im Be- 
kenntnis der Wahrheit57 und gegebenenfalls auch der Streit darum58 nötig. 
Auf Kosten der Wahrheit darf es keinen Frieden geben. Brenz sah die Kir- 
che in einem endzeitlichen Kampf, in dem sie standzuhalten hatte. Jahre 
seines Lebens war er wegen seines konsequenten Festhaltens am evangeli- 
sehen Bekenntnis auf der Flucht. Er hat mit seinem Landesherrn Herzog 
Christoph entscheidend beigetragen zur geschlossen lutherischen Prägung 
Württembergs, was diesem den etwas zweifelhaften Ruf eines ״lutheri- 
sehen Spaniens59״ einbrachte. Brenz war ein Bekenner, ohne Zweifel.

Brenz als Ökumenikerl Brenz hätte den Ausdruck ״Ökumeniker״ nicht 
verstanden, den heutigen Sinn bekommt der Begriff erst seit dem 19. Jahr- 
hundert60. Aber Brenz nahm ein halbes Jahrhundert lang an allen wichti- 
gen Religionsgesprächen teil. Schon eine Brenzbiographie aus dem Jahr 
1717 stellte fest: ״ ... konnte kein Zusammenkunfft oder Coloquium in 
Religions-Sachen gehalten werden, Brenz mußte dabey seyn.61״ Und Brenz 
war in bemerkenswerter Weise um sachliche Verständigung oder wenig- 
stens um Milderung in Konflikten bemüht. Das lag gewiß auch in seinem 
Charakter begründet, dessen ״Sanfftmut62״ und Friedfertigkeit nicht nur 
von Luther63 gerühmt wurde. Brenz war für Festigkeit, aber zum Wohl der

56 Brecht, Brenz als Zeitgenosse (wie Anm. 32), 28ff.
57 Vgl. W. Spam, Studium Religionis in Brenz' Katechismus-Erklärung, BWKG 70 

(1970), 118-147; Brandy (wie Anm. 49), 267ff.
58 Im Blick auf zwinglianische Tendenzen in der württembergischen Grafschaft 

Mömpelgard wollte Brenz in einem Brief an E. Schnepf vom 7. 11. 1544 aus- 
drücklich Unfrieden stiften: ״Ich bitte dich, daß du . ..  dafür sorgst, daß mein 
Brief die Zwietracht mehr nährt als den Frieden wiederhersteilt." (Hartmann/Jä- 
ger II [wie Anm. 30], 136).

59 J. Wallmann, Die wundersame Rückkehr der Konkordienformel in die württem- 
bergische Landeskirche, ZThK 95 (1998), 462-498, hier 477.

60 R. Frieling, Art.: Ökumene, TRE 25, 47.
61 Johannes Brenz 1499-1570 (wie Anm. 5), 116.
62 Markgraf Georg von Brandenburg über Brenz, nach Ehmer (wie Anm. 19), 100.
63 1530 schreibt Luther über Brenz: ״Mir [gleicht] beim vierfachen Geist des Elia (1. 

Kön 19) der Wind, das Erdbeben und das Feuer, die Berge Umstürzen und Felsen 
erschüttern. Dir aber . ..  jenes stille sanfte Sausen eines sanften Windhauches" 
(Vorwort zu Brenz' Amoskommentar, WA 30/II, 649f.j.
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Kırche mußte Einheit SCIUNSCH werden, solange 6S möglich und VOCI-

antwortbar WAaäl, „ WIT nicht unrecht und alle Vernunft die
Kirche der Verfolgung und dem Untergang preisgeben“®*,

YTeNz wWAäar Bekenner der Wahrheit ınd Verständigung dieser
Wahrheit em Er Wäar gerade da Bekenner, CT sich 1m espräc. miıt
anderen Gestalten christlichen GClaubens befand, und CT wWAar davon über-
Z 11UT das Festhalten Bekenntnis der anrneı Verständigung
ermöglicht, indem die Wahrheit selhst sich durchsetzt. Wo aber neıgte CT

eher 344 ärte, W{ eher ZUr!r Verständigung Unterscheidungskriterium
WAäl: die aC)| des Evangeliums 1n Gefahr? „Überall machen WITr die
Freiheit und die Reinheit der re ZULI edingung“®>. WOo diese Bedingung
ertüllt W  } konnte Entgegenkommen zeıgen. Im innerlutherischen OS1-
andrischen Streit Wäal seın problematisches! €l Hıer geht I1UI

Worte den Auseinandersetzungen die Rechttfertigungslehre mıiıt den
Altgläubigen, abDer auch 11 iIinterım sah die Substanz ge!]  T  € i1ne
Verständigung mıiıt dem Papsttum hielt CI VO  - vornherein für ausgeschlos-
SC1I, weil dies mıt dem Evangelium nicht zusammengehen könnte

TYTEeNZ Wäalr 1n all dem eın Mann V  - mittierem Augenmatis.' Auf konkrete
Situationen 1e0 sich imMmMer wieder Abwägung aller Argumente
en er wWäar 6I PrinzıpjJenreiter och schwankender pportunis Das
entsprach seiner 1C. \40) Handeln in der Kirche, das eine ‚mittlere
Reichweite‘ anzustreben hatte Es „wurd das Unkraut für und für under
den guten eıtzen gesaet. Was I1U.:  H UrC. tugliche, gepurliche Mittell AauUSs-

gerissen werden INas, das 1st C:,Ott dancken Was aber nıiıcht tüglich eın
INAas, das 110855 1a (‚oOtt hiss der Erndt auU:  en bevelhen ‘6 DiIie
Einheit der IC können WIr nicht garantıeren. Wır en ihrer FÖr-
erung Cun, W as uNXNs 1st, nıcht mehr und nıiıcht wenıger Okumene
mıiıt mittlerem ugenmals.

Lhes hat TeNz. versucht: 1564 chrieh C_ miıt 65 Jahren sehr nüchtern,
aber nicht res1igniert: „Ich weiß mich urc. Clottes Gnaden ohl hbe
richten, dafßß ich nicht der Mann bin w1e S16 Von M1r schreiben, der alle
Gelehrte oder alle Gläubige einerley Meynung Religionssachen
bringen mög Da{iß ich aber deßhalben nicht sollte me1ınes hbesten (wiewol

geringen] Vermögens den Wöltten helffen wehren. da ich still-
schweige, da die rechte Kirch Christi die rechte öffentliche Bekenntnis
erfordert, W 4s ich in der JugendKirche mußte um Einheit gerungen werden, solange es möglich und ver-  antwortbar war, „daß wir nicht zu unrecht und gegen alle Vernunft die  Kirche der Verfolgung und dem Untergang preisgeben“*,  Brenz war Bekenner der Wahrheit und um Verständigung in dieser  Wahrheit bemüht. Er war gerade da Bekenner, wo er sich im Gespräch mit  anderen Gestalten christlichen Glaubens befand, und er war davon über-  zeugt, daß nur das Festhalten am Bekenntnis der Wahrheit Verständigung  ermöglicht, indem die Wahrheit selbst sich durchsetzt. Wo aber neigte er  eher zur Härte, wo eher zur Verständigung? Unterscheidungskriterium  war: Steht die Sache des Evangeliums in Gefahr? „Überall machen wir die  Freiheit und die Reinheit der Lehre zur Bedingung“®. Wo diese Bedingung  erfüllt war, konnte er Entgegenkommen zeigen. Im innerlutherischen osi-  andrischen Streit war sein — problematisches! - Urteil: Hier geht es nur um  Worte. In den Auseinandersetzungen um die Rechtfertigungslehre mit den  Altgläubigen, aber auch im Interim sah er die Substanz gefährdet. Eine  Verständigung mit dem Papsttum hielt er von vornherein für ausgeschlos-  sen, weil dies mit dem Evangelium nicht zusammengehen könnte.  Brenz war in all dem ein Mann von mittlerem Augenmaß. Auf konkrete  Situationen ließ er sich immer wieder unter Abwägung aller Argumente  ein. Weder war er Prinzipienreiter noch schwankender Opportunist. Das  entsprach seiner Sicht vom Handeln in der Kirche, das eine ‚mittlere  Reichweite‘ anzustreben hatte: Es „wurd das Unkraut für und für under  den guten Weitzen gesäet. Was nun durch fugliche, gepurliche Mittell aus-  gerissen werden mag, das ist Gott zu dancken. Was aber nicht füglich sein  mag, das muss man Gott biss zu der Erndt auszureuten bevelhen“®, Die  Einheit der Kirche können wir nicht garantieren, Wir haben zu ihrer För-  derung zu tun, was an uns ist, nicht mehr und nicht weniger: Ökumene  mit mittlerem Augenmaß,  Dies hat Brenz versucht: 1564 schrieb er mit 65 Jahren sehr nüchtern,  aber nicht resigniert: „Ich weiß mich durch Gottes Gnaden wohl zu be-  richten, daß ich nicht der Mann bin, wie sie von mir schreiben, der alle  Gelehrte oder alle Gläubige zu einerley Meynung in ... Religionssachen  bringen mög. Daß ich aber deßhalben nicht sollte meines besten (wiewol  gantz geringen) Vermögens den Wölffen helffen wehren. .., daß ich ... still-  schweige, ... da die rechte Kirch Christi die rechte öffentliche Bekenntnis  erfordert, ... was ich in der Jugend ... durch die Ubung in der H. Göttli-  $ Brenz an J. Isenmann, ı1. 9. 1530, CR 2, 362.  6® Ebd.  $ Brenz an Herzog Christoph, 28. ı1. 1557, Pressel (wie Anm. 21), 442.  144Urc die Ubung ıIn der Cöttli-

Brenz Isenmann, 1530, 2, 362
FEbhd

6  66 Brenz erzog Christoph, 8 15 y /) Pressel (wie Anm. 21), 442
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Kirche mußte um Einheit gerungen werden, solange es möglich und ver- 
antwortbar war, ״daß wir nicht zu unrecht und gegen alle Vernunft die 
Kirche der Verfolgung und dem Untergang preisgeben64״.

Brenz war Bekenner der Wahrheit und um Verständigung in dieser 
Wahrheit bemüht. Er war gerade da Bekenner, wo er sich im Gespräch mit 
anderen Gestalten christlichen Glaubens befand, und er war davon über- 
zeugt, daß nur das Festhalten am Bekenntnis der Wahrheit Verständigung 
ermöglicht, indem die Wahrheit selbst sich durchsetzt. Wo aber neigte er 
eher zur Härte, wo eher zur Verständigung? Unterscheidungskriterium 
war: Steht die Sache des Evangeliums in Gefahr? ״Überall machen wir die 
Freiheit und die Reinheit der Lehre zur Bedingung65״. Wo diese Bedingung 
erfüllt war, konnte er Entgegenkommen zeigen. Im innerlutherischen osi- 
andrischen Streit war sein -  problematisches! -  Urteil: Hier geht es nur um 
Worte. In den Auseinandersetzungen um die Rechtfertigungslehre mit den 
Altgläubigen, aber auch im Interim sah er die Substanz gefährdet. Eine 
Verständigung mit dem Papsttum hielt er von vornherein für ausgeschlos- 
sen, weil dies mit dem Evangelium nicht Zusammengehen könnte.

Brenz war in all dem ein Mann von mittlerem Augenmaß. Auf konkrete 
Situationen ließ er sich immer wieder unter Abwägung aller Argumente 
ein. Weder war er Prinzipienreiter noch schwankender Opportunist. Das 
entsprach seiner Sicht vom Handeln in der Kirche, das eine ,mittlere 
Reichweite' anzustreben hatte: Es ״wurd das Unkraut für und für under 
den guten Weitzen gesäet. Was nun durch fugliche, gepurliche Mittell aus- 
gerissen werden mag, das ist Gott zu dancken. Was aber nicht füglich sein 
mag, das muss man Gott biss zu der Erndt auszureuten bevelhen66״. Die 
Einheit der Kirche können wir nicht garantieren. Wir haben zu ihrer För- 
derung zu tun, was an uns ist, nicht mehr und nicht weniger: Ökumene 
mit mittlerem Augenmaß.

Dies hat Brenz versucht: 1564 schrieb er mit 65 Jahren sehr nüchtern, 
aber nicht resigniert: ״Ich weiß mich durch Gottes Gnaden wohl zu he- 
richten, daß ich nicht der Mann bin, wie sie von mir schreiben, der alle 
Gelehrte oder alle Gläubige zu einerley Meynung in ... Religionssachen 
bringen mög. Daß ich aber deßhalben nicht sollte meines besten (wiewol 
gantz geringen) Vermögens den Wölffen helffen wehren..., daß ich ... still- 
schweige,... da die rechte Kirch Christi die rechte öffentliche Bekenntnis 
erfordert, ... was ich in der Jugend ... durch die Übung in der H. Göttli­

64 Brenz an J. Isenmann, 11. 9. 1530, CR 2, 362.
65 Ebd.
66 Brenz an Herzog Christoph, 28. 11. 1557, Pressel (wie Anm. 21), 442.
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chen chritt AUS Anweisung des Herrn Lutherichen Schrift aus Anweisung des Herrm Lutheri ... gelernt ..., das würde  freylich niemand ... billigen können.“  Dr. Hans Christian Brandy, Haarstr. 6, 30169 Hannover  MARTIN LUTHER ALS TISCHREDNER  Eine Tischrede  Von Karl Dienst  Tischredner dürfen so ziemlich alles - nur eines nicht: lange vom Essen  abhalten! Wer das behauptet, darf sich auf Luthers Tischreden (TR} beru-  fen. Da heißt es (TR 224): „Als bei Tisch einmal Luthers Hündchen dasaß,  von seinem Herrn einen Bissen erwartete und begehrlich darauf schaute,  ohne die Augen davon zu lassen, sagte er: O, daß ich so beten könnte, wie  der Hund auf das Fleisch kann sehen! Seine Gedanken stehn allein auf das  Stück Fleisch, sonst denkt, wünscht, hoffet er nichts.“ Der Mitschreiber  Veit Dietrich macht allerdings einen Zusatz: „Sieh, es hat dem frommen  Herzen (= Luther) auch daran gefehlet, daß er ohn (Weglaufen der Gedan-  ken) nit hat können beten.“ Warten hatte an Luthers Tisch Grenzen! Lu-  thers Mitarbeiter Justus Jonas kam offenbar öfter zu spät zum Essen. Als  das Mahl beginnen sollte, sagte Luther: „Ihr viel sollen nicht harren/nach  einem Narren,/denn viel Gäste sollen essen/und eines Narren vergessen“  (TR 4320). Manchmal ist Verspätung gut: „Als eine Frau ihrem Mann un-  gares Fleisch vorgesetzt hatte, redete sie sich heraus: „Oh, ich meinte, es  würde Pommer heut predigen!“ (TR 4956). Der Wittenberger Stadtpfarrer  Johannes Bugenhagen, auch „Pommer“ genannt, predigte, auch zu Luthers  Ärger, sehr lange. Er hielt sich nicht an die Goldene Regel des hessischen  Prälaten Wilhelm Diehl: „Sie dürfen über alles predigen, nur nicht über 20  Minuten!“ Luther hielt eine Stunde für angebracht (TR 5171 b).  67 J. Brenz/J. Andreae, Apologia ad Electorem Augustum, 13. 1I. 1564, in: L. Hutter,  Concordia Concors, De origine et Progressu Formulae Concordiae ecclesiarum  Confessionis Augustanae {(1614), Frankfurt/Leipzig 1690, 61-86, hier 69 (Hervor-  hebungen von mir, HCB).  Luther 70, S. 145—150, ISSN 0340-6210  145  © Vandenhoeck & Ruprecht 1999gelernt das würde
freylich nıemand billigen können. /

Dr Hans Christian Brandy, Haarstr 6, 30169 Hannover

MARI1IIN LULILIHER ALS ISC  NE

Eıne Tischrede

Von Karl Jenst

Tischredner dürten ziemlich es ıT eiınes nicht Jange VO kssen
abhalten! Wer das behauptet, dart sich auf Luthers Tischreden ('TR] beru-
ten Da el 6S ITR 224} „Als bei Tisch einmal Luthers undchen asafs,
VOon seinem Herrn einen Bıssen erwartete und begehrlich darauf schaute,
ohne die Augen davon lassen, sagte etT‘ U, dafß ich beten könnte, wıe
der und auf das leisch annn sehen! Se1ıne edanken stehn allein auftf das
uc Fleisch, SONS en wünscht, hottet eT nichts.” Der Mitschreiber
eıt Dietrich macht allerdings einen Zusatz „Sieh, esS hat dem TOMMenN
erzen Luther) auch daran gefehlet, CT oh:; (Weglaufen der edan-
ken] nıt hat können beten.“ Warten hatte Luthers Tisch (G:renzen! Lu-
thers Mitarbeiter Justus 0nas kam Oifenbar Öfter spät ZU sSsen. Als
das Mahl beginnen sollte, Luther: „Ihr viel sollen nıcht harren/nach
einem Narren, /denn viel .Aste sollen essen/und eines Narren vergessen“
ITR 4320). anchma ist Verspätung gut „Als eine Frau ihrem Mannn Ull-

leisch vorgesetzt hatte, redete sS$1e sich heraus: n ich meınte, Cc5

würde Pommer eut predigen!“ ITR 4956} Der Wittenberger Stadtpfarrer
Johannes Bugenhagen, auch „Pommer“ '}predigte, auch Luthers
Arger, sehr ange Er 1e sich nicht 4al die Goldene ege. des hessischen
Prälaten Wilhelm 1€. „daie dürten ber alles predigen, LLUT nıcht ber 70
Miınuten!“ Luther 1e ıne Stunde angebracht ITR 1/1

Brenz/J. Andreae, Apologia ad Electorem ugustum, 564, ın utter,
Concordia CONCOTS, De orıgıne e{ FProgressu Formulae Concordiae ecclesiarum
Contessjonis ugustanae 1614]), Frankfurt/Leipzig L690, 61—86, hier 69 (Hervor-
hebungen VO  - mr, HCB)

Luther 7O, 145—150, ISSN 40-6 14
Vandenhoeck Ruprecht 1990

chen Schrift aus Anweisung des Herrn Lutheri ... gelernt . . das würde 
freylich niemand ... billigen können.67״

Dr. Hans Christian Brandy, Haarstr. 6, 30169 Hannover

M ARTIN LUTHER ALS TISCHREDNER 

Eine Tischrede 

Von Karl Dienst

Tischredner dürfen so ziemlich alles -  nur eines nicht: lange vom Essen 
abhalten! Wer das behauptet, darf sich auf Luthers Tischreden (TR) hem- 
fen. Da heißt es (TR 224): ״Als bei Tisch einmal Luthers Hündchen dasaß, 
von seinem Herrn einen Bissen erwartete und begehrlich darauf schaute, 
ohne die Augen davon zu lassen, sagte er: O, daß ich so beten könnte, wie 
der Hund auf das Fleisch kann sehen! Seine Gedanken stehn allein auf das 
Stück Fleisch, sonst denkt, wünscht, hoffet er nichts.״ Der Mitschreiber 
Veit Dietrich macht allerdings einen Zusatz: ״Sieh, es hat dem frommen 
Herzen (= Luther) auch daran gefehlet, daß er ohn (Weglaufen der Gedan- 
ken) nit hat können beten.״ Warten hatte an Luthers Tisch Grenzen! Lu- 
thers Mitarbeiter Justus Jonas kam offenbar öfter zu spät zum Essen. Als 
das Mahl beginnen sollte, sagte Luther: ״Ihr viel sollen nicht harren/nach 
einem Narren,/denn viel Gäste sollen essen/und eines Narren vergessen״ 
(TR 4320). Manchmal ist Verspätung gut: ״Als eine Frau ihrem Mann un- 
gares Fleisch vorgesetzt hatte, redete sie sich heraus: ״Oh, ich meinte, es 
würde Pommer heut predigen!״ (TR 4956). Der Wittenberger Stadtpfarrer 
Johannes Bugenhagen, auch ״Pommer״ genannt, predigte, auch zu Luthers 
Ärger, sehr lange. Er hielt sich nicht an die Goldene Regel des hessischen 
Prälaten Wilhelm Diehl: ״Sie dürfen über alles predigen, nur nicht über 20 
Minuten!״ Luther hielt eine Stunde für angebracht (TR 5171 b).

67 J. Brenz/J. Andreae, Apologia ad Electorem Augustum, 13. 11.1564, in: L. Hutter, 
Concordia Concors, De origine et Progressu Formulae Concordiae ecclesiarum 
Confessionis Augustanae (1614), Frankfurt/Leipzig 1690, 61-86, hier 69 (Hervor- 
hebungen von mir, HCB).
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